
Hinweis
Einwohnermeldeamt / Standesamt Das letzte Amtsblatt in diesem Jahr 
Am Mittwoch, den 10.12.2025, bleibt das erscheint am Freitag, 12.12.2025.

Einwohnermeldeamt / Standesamt aufgrund Der Redaktions- und Anzeigenschluss ist am 
einer Fortbildung geschlossen.Mittwoch, 10.12.2025, um 07:00 Uhr morgens.

Wir bitten um Beachtung! 

Das erste Amtsblatt im neuen Jahr 
erscheint am 09.01.2026. 

Der Redaktions- und Anzeigenschluss ist am 
Mittwoch, 07.01.2026, um 07:00 Uhr morgens.

Wir bitten um Beachtung!

Altpapiersammlung TSV Wittislingen
Die Altpapiersammlung des TSV Wittislingen findet am 
29.11.2025 ab 10:00 Uhr statt.
Wir bitten um Beachtung!
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KW 48/49/2025 Freitag, 28. November 2025

Öffnungszeiten Wertstoffhof

Tag Datum Uhrzeit

Freitag     28.12.2025 15.00 - 17.00 Uhr

Samstag 29.11.2025 09.00 - 12.00 Uhr
06.12.2025



Fahrplan der Kreisfahrbücherei

Dienstag, 02.12.2025
Reistingen, Bushaltestelle 13.30 - 14.00 Uhr
Dattenhausen, Kirche 14.10 - 14.25 Uhr
Ziertheim, Gasthaus Hirsch 14.35 - 15.00 Uhr
Mödingen, St.-Otmar-Straße 15.10 - 15.35 Uhr
Bergheim, Kirche 15.50 - 16.20 Uhr
Zöschlingsweiler, Mödinger Straße 16.35 - 16.50 Uhr 
Wittislingen, Marktplatz 17.00 - 18.00 Uhr

Mittwoch, 03.12.2025
Schabringen, Bushaltestelle 17.45 - 18.00 Uhr

Aus der Gemeinschaftsversammlung der VG 
Wittislingen
Die Mitglieder der Gemeinschaftsversammlung haben sich 
in der Sitzung am 19.11.2025, mit folgenden Themen 
befasst:

1. Nachtragshaushaltssatzung 2025 - Beratung und 
Beschlussfassung
Die Gemeinschaftsversammlung beschließt die Nach-
tragshaushaltssatzung und den Nachtragshaushaltsplan 
2025 einschließlich seiner Anlagen entsprechend dem in 
der Sitzung vorgelegten Entwurf.

2. Haushaltssatzung 2026 - Beratung und Beschluss-
fassung
Die Gemeinschaftsversammlung beschließt die Haus-
haltssatzung und den Haushaltsplan 2026 einschließlich 
seiner Anlagen entsprechend dem in der Sitzung vorge-
legten Entwurf.

Einweihung der sanierten Grund- und Mittel-
schule Wittislingen – Ein Festakt voller Freu-
de und Dankbarkeit
Am 21. November 2025 wurde in Wittislingen ein bedeu-
tender Schritt für unsere Schule gefeiert: Die Grund- und 
Mittelschule, die im Rahmen einer umfassenden Sanie-
rung und Modernisierung grundlegend erneuert wurde, 
öffnete ihre Türen im feierlichen Rahmen für die Öffent-
lichkeit. Die Einweihung zog zahlreiche Gäste an, darunter 
die Gemeinderäte 

der Verwaltungsgemeinschaft Wittislingen.
Die Feier begann mit einem stimmungsvollen Auftakt durch 
die Bläserklasse der Schule, die unter der Leitung von 
Ingrid Menzel mehrere Stücke spielte. Der Klang der 
Instrumente begleitete die Gäste in die festliche Stimmung 
des Tages und leitete die Begrüßung durch Thomas Bau-
mann, Schulverbandsvorsitzender und Bürgermeister der 
Gemeinde Ziertheim, ein. In seiner Eröffnungsrede erinner-
te Baumann an die Bedeutung des Projekts für die Region 
und betonte, dass die Sanierung ein starkes Zeichen für 
den Stellenwert von Bildung in der Gemeinschaft sei.
Nach dieser Begrüßung folgte ein Grußwort von Andrea 
Eisenreich, der Schulamtsdirektorin des Schulamts Dillin-
gen, die auch im Namen von Landrat Markus Müller 
sprach. Sie hob hervor, dass die Schule nicht nur als ein 
zentraler Lernort für die Kinder und Jugendlichen der 
Region fungiere, sondern dass die umfassenden Baumaß-
nahmen die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche 
Bildungszukunft schaffen. Die Sanierung sei somit nicht 

sowie die Bürgermeister der Mitglieds-
gemeinden 
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nur eine Investition in die Infrastruktur, sondern auch in die Allgemeinverfügung des Landratsamtes 
Chancen und Perspektiven der Schülerinnen und Schüler. Dillingen a.d.Donau zur Einhaltung von Biosi-
Es folgte die Ansprache von Bürgermeister Thomas Rei-

cherheitsmaßnahmen in einem festgelegten cherzer, der die Gäste mit einer erfreulichen Nachricht 
Gebiet zu präventiven Zwecken nach der Ver-überraschte: Trotz anfänglicher Unsicherheiten bezüglich 
ordnung (EU) 2016/429 zu Tierseuchen („Tier-der Finanzierung konnte die bayerische Staatsregierung 

den Großteil der zugesagten Fördermittel zeitnah bereit- gesundheitsrecht“) i.V.m. der Verordnung 
stellen. Dadurch konnte die Gemeinde das umfangreiche zum Schutz gegen die Geflügelpest (Geflü-
Projekt ohne teure Zwischenfinanzierungen abschließen. 

gelpest-Verordnung), dem Tiergesundheits-„Diese Nachricht ist eine große Erleichterung für uns, und 
gesetz sowie dem Gesetz über das Landes-ich danke den Manuel 
strafrecht und das Verordnungsrecht auf dem Knoll, der sich für eine zügige Auszahlung eingesetzt hat“, 

erklärte Reicherzer. Mit Gesamtkosten von 2,7 Millionen Gebiet der öffentlichen Sicherheit und Ord-
Euro, von denen 1,2 Millionen Euro vom Freistaat Bayern nung (Landesstraf- und Verordnungsgesetz) 
bezuschusst wurden, bezeichnete der Bürgermeister die 

im Landkreis Dillingen a.d.DonauSanierung der Schule als einen wahren Meilenstein für die 
Aufgrund des bei Tenor 1: Art. 70 Abs. 1 Buchst. b) i.V.m. Verwaltungsgemeinschaft und als das „größte Projekt der 
Abs. 2 i.V.m. Art. 55 Abs. 1 Buchst. b) VO (EU) 2016/429 letzten Jahre“. Es sei nicht nur ein bedeutender Schritt in 
i.V.m. § 38 Abs. 11 und § 6 Abs. 1 des Tiergesundheits-Richtung baulicher Sicherheit, sondern sorge auch für 
gesetzes (TierGesG) in der Fassung der Bekanntmachung vollständige Barrierefreiheit – ein wichtiger Fortschritt 
vom 21. November 2018 (BGBl. I S. 1938), das zuletzt sowohl für die Schüler als auch für das Lehrpersonal.
durch Artikel 2 vom 21.12.2022 (BGBl. I S. 2852) geändert Ein besonderer Moment der Feier war die Segnung des 
worden ist, bei Tenor 2: Art. 70 Abs. 1 Buchst. b) i.V.m. Abs. Gebäudes durch Pfarrer Alois Lehmer. Mit dem kirchlichen 
2 i.V.m. Art. 55 Abs. 1 Buchst. c) VO (EU) 2016/429 i.V.m. § Segen wurde die Schule nicht nur in ihrer neuen, modernen 
6 Abs. 2 der Verordnung zum Schutz gegen die Geflügel-Form gewürdigt, sondern auch symbolisch auf ihre wichti-
pest (Geflügelpest-Verordnung) in der Fassung der ge Rolle im Leben der Kinder und Familien der Region 
Bekanntmachung vom 15. Oktober 2018 (BGBl. I S. 1665), eingestimmt. Dieser feierliche Augenblick unterstrich die 
bei Tenor 3: Art. 70 Abs. 1 Buchst. b) i.V.m. Abs. 2 i.V.m. Art. Bedeutung der Schule als Ort des Lernens, der Begegnung 
55 Abs. 1 Buchst. c) VO (EU) 2016/429 i.V.m Art. 6 und Art. und des gemeinschaftlichen Wachstums – ein Raum, in 
7 Abs. 2 Nr. 3 des Gesetzes über das Landesstrafrecht und dem nicht nur Wissen vermittelt wird, sondern auch Werte 
das Verordnungsrecht auf dem Gebiet der öffentlichen Si-für die Zukunft.
cherheit und Ordnung (Landesstraf- und Verordnungsge-Die Feierlichkeiten wurden musikalisch von der Bläser-
setz – LStVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom klasse begleitet. Den krönenden Abschluss bildete die Auf-
13. Dezember 1982 (BayRS II S. 241) BayRS 2011-2-I, das führung der Europahymne, bei der die Schülerinnen und 
zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 9. Dezember 2024 Schüler nicht nur musikalisch glänzten, sondern auch 
(GVBl. S. 570) geändert worden ist, und Artikel 2 Absatz 1 textsicher die erste Strophe der „Ode an die Freude“ san-
Nr. 3 und Abs. 2 des Gesetzes über den gesundheitlichen gen.
Verbraucherschutz und das Veterinärwesen (GVVG) vom Der anschließende Rundgang gab den Gästen die Gele-
24. Juli 2003 (GVBl. S. 452, 752, BayRS 2120-1-U/G), das genheit, sich von den umfangreichen Sanierungsmaßnah-
zuletzt durch Gesetz vom 23. Dezember 20024 (GVBl. S. men zu überzeugen. Architekt Michael Gumpp erläuterte 
630) geändert worden ist,ergehtdabei die verschiedenen Aspekte der Umbaumaßnahmen: 
für das Gebiet des Landkreises Dillingen a.d.Donau Von den 92 neuen Brandschutztüren über zusätzliche 
folgendeFluchtwege bis hin zum neu eingebauten Aufzug, der das 

Allgemeinverfügung:gesamte Gebäude barrierefrei macht. Besonders hervor-
1. Alle privaten und gewerblichen Tierhalter, die Hühner, zuheben war auch der Ausbau der sanitären Einrich-
Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel, tungen, die neuen Böden sowie die verbesserte Dachab-
Wachteln, Enten und Gänse (Geflügel oder in Gefangen-dichtung. Die Schule ist jetzt nicht nur sicher, sondern auch 
schaft gehaltene Vögel im Sinne des Artikel 4 Nr. 9 oder Nr. ein Ort, an dem sich die Kinder und Lehrkräfte rundum 
10 VO (EU) 2016/429) mit einem Bestand bis einschließlich wohlfühlen können“, betonte Gumpp während des Rund-
100 Stück Tieren im Landkreis Dillingen a.d.Donau halten, gangs.
haben im Bestandregister nach § 2 Abs. 2 Geflügelpest-Zum Ausklang der Veranstaltung gab es einen gemütlichen 
Verordnung ergänzende Aufzeichnungen über die Anzahl Empfang mit Häppchen und Getränken, bei dem sich die 
der pro Werktag verendeten Tiere zu machen. Halter von Gäste in lockerer Atmosphäre über das gelungene Projekt 
Geflügel und/oder in Gefangenschaft gehaltener Vögel mit austauschten. Gemeinschaftsvorsitzender Reicherzer und 
einem Bestand bis einschließlich 1.000 Tieren im Land-alle anderen Redner bedankten sich herzlich bei den zahl-
kreis Dillingen a.d.Donau haben nach § 2 Abs. 2 Geflügel-reichen Mitwirkenden und betonten den großen Einsatz, 
pest-Verordnung ergänzende Aufzeichnungen über die der für die Realisierung dieses Projekts notwendig war.
Gesamtzahl der gelegten Eier pro Bestand und Werktag zu Mit der Einweihung der sanierten Grund- und Mittelschule 
führen.Wittislingen wurde nicht nur ein bedeutendes Bauprojekt 

abgeschlossen, sondern auch ein starkes Signal für die 
2. Halter von Geflügel und/oder in Gefangenschaft gehal-Zukunft der Bildung im Egautal gesetzt. Die Schule ist nun 
tener Vögel im Sinne der Nr. 1, die bis einschließlich 1.000 bestens gerüstet, den Schülerinnen und Schülern der 
Stück Geflügel im Landkreis Dillingen a.d.Donau halten, Region eine sichere, moderne und barrierefreie Lernumge-
haben sicherzustellen, dass bung zu bieten. Ein wahrer Gewinn für die gesamte Ver-
a. die Ein- und Ausgänge zu den Ställen oder die sonstigen waltungsgemeinschaft Wittislingen, die nicht nur in die 
Standorte des Geflügels gegen unbefugten Zutritt oder bauliche Substanz, sondern vor allem in die Zukunft der 
unbefugtes Befahren gesichert sind,kommenden Generationen investiert hat.

unserem Landtagsabgeordneten
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die Ställe oder die sonstigen Standorte des Geflügels von Rechtsbehelfes per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen 
betriebsfremden Personen nur mit betriebseigener Schutz- und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!
kleidung oder Einwegschutzkleidung betreten werden und • Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von 
dass diese Personen die Schutz- oder Einwegschutzklei- Rechtsbehelfen können der Internetpräsenz der Bayeri-
dung nach Verlassen des Stalles oder sonstigen Standorts schen Verwaltungsgerichtsbarkeit
des Geflügels unverzüglich ablegen, (https://www.vgh.bayern.de/) entnommen werden.
b. Schutzkleidung nach Gebrauch unverzüglich gereinigt • Seit dem 01.01.2022 muss der in § 55d der Ver-
und desinfiziert und Einwegschutzkleidung nach Gebrauch waltungsgerichtsordnung (VwGO) genannte Personen-
unverzüglich unschädlich beseitigt wird, kreis Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.
c. nach jeder Einstallung oder Ausstallung von Geflügel die • Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den 
dazu eingesetzten Gerätschaften und der Verladeplatz ge- Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Ver-
reinigt und desinfiziert werden und dass nach jeder Aus- fahrensgebühr fällig.
stallung die frei gewordenen Ställe einschließlich der dort 
vorhandenen Einrichtungen und Gegenstände gereinigt Weitere Hinweise:
und desinfiziert werden, 1. Auf die Vorgaben gem. Art. 10 Abs. 1 Buchst. c) der 
d. betriebseigene Fahrzeuge abweichend von § 17 Absatz Verordnung (EU) 2016/429 i.V.m. § 3 der Geflügelpest-
1 Satz 1 und 2 der Viehverkehrsverordnung unmittelbar Verordnung und Art. 10 Abs. 1 Buchst. a) i.V.m. Abs. 5 der 
nach Abschluss eines Geflügeltransports auf einem be- Verordnung (EU) 2016/429 i.V.m. § 4 Abs. 1 Nr. 1 der Ge-
festigten Platz gereinigt und desinfiziert werden, flügelpest-Verordnung hinsichtlich der allgemein geltenden 
e. Fahrzeuge, Maschinen und sonstige Gerätschaften, die Vorgaben zur Fütterung und Tränkung sowie zur Früher-
in der Geflügelhaltung eingesetzt und kennung bei gehäuften Verlusten wird hingewiesen. 
aa) in mehreren Ställen oder 2. Nach Art. 84 der Verordnung (EU) 2016/429 i.V.m. § 26 
bb) von mehreren Betrieben gemeinsam benutzt werden, Abs. 1 der ViehVerkV sind Halter von Hühnern, Enten, Gän-
jeweils vor der Benutzung in einem anderen Stall oder, in sen, Fasanen, Perlhühnern, Rebhühnern, Truthühnern, 
den Fällen des Buchstaben Wachteln oder Laufvögeln verpflichtet, dies der zuständi-
b, im abgebenden Betrieb vor der Abgabe gereinigt und gen Behörde vor Beginn der Tätigkeit unter Angabe seines 
desinfiziert werden, Namens, seiner Anschrift und der Anzahl der im Jahres-
f. eine ordnungsgemäße Schadnagerbekämpfung durch- durchschnitt voraussichtlich gehaltene Tiere, ihrer Nut-
geführt wird und hierüber Aufzeichnungen gemacht wer- zungsart und ihres Standortes bezogen auf die jeweilige 
den, Tierart mitzuteilen. Die behördliche Kenntnis über alle rele-
g. der Raum, der Behälter oder die sonstigen Einrichtungen vanten Tierhalter sowie der von ihnen gehaltenen Tiere ist 
zur Aufbewahrung verendeten Geflügels nach jeder Abho- im Rahmen einer effektiven Tierseuchenbekämpfung 
lung, mindestens jedoch einmal im Monat, gereinigt und unabdingbar.
desinfiziert wird oder werden,
h. eine betriebsbereite Einrichtung zum Waschen der 3. Ordnungswidrig i.S.d. des § 64 der Geflügelpest-
Hände sowie eine Einrichtung zum Wechseln und Ablegen Verordnung, § 46 ViehVerkV und § 32 Abs. 2 Nr. 4 
der Kleidung und zur Desinfektion der Schuhe vorgehalten TierGesG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig dieser 
wird. Allgemeinverfügung zuwiderhandelt. Die Ordnungswidrig-

keit kann mit einer Geldbuße von bis zu 30.000,00 € 
3. Für Wildvögel im Sinne des Art. 4 Nr. 8 VO (EU) 2016/429 geahndet werden.
i.V.m. § 1 Abs. 2 Nr. 7 Geflügelpest-Verordnung 
(hierunter fallen: Hühnervögel, Gänsevögel, Greifvögel, 4. Die labordiagnostischen Abklärungsuntersuchungen zur 
Eulen, Regenpfeiferartige, Lappentaucherartige oder Früherkennung i.S.d. Art. 10 Abs. 1 Buchst. a) i.V.m. Abs. 5 
Schreitvögel) gilt ein allgemeines Fütterungsverbot im ge- der Verordnung (EU) 2016/429 i.V.m § 4 Abs. 1 Nr. 1 der 
samten Landkreis Dillingen a.d.Donau. Geflügelpest-Verordnung an den Landesuntersuchungs-

einrichtungen sind kostenfrei. 
4. Die sofortige Vollziehung der unter den Nrn. 1 bis 3 des 
Tenors getroffenen Regelungen wird gemäß § 80 Abs. 2 5. Laut Art. 41 Abs. 4 Satz 1 des Bayerischen Verwaltungs-
Satz 1 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) an- verfahrensgesetzes (BayVwVfG) muss lediglich der verfü-
geordnet. gende Teil einer Allgemeinverfügung öffentlich bekannt 

gemacht werden. Die Verfügung kann mit Begründung im 
5. Kosten werden für den Erlass dieser Allgemeinverfü- Nebengebäude des Landratsamtes Dillingen a.d.Donau 
gung nicht erhoben. (Fachbereich Veterinärwesen & gesundheitlicher Verbrau-
6. Die Allgemeinverfügung gilt am Tag nach ihrer Ver- cherschutz) nach telefonischer Terminvereinbarung 
öffentlichung als bekannt gegeben. eingesehen werden 

(Große Allee 25, 89407 Dillingen a.d.Donau, 1. Stock).
Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Landratsamt Dillingen a.d.Donau
Monats nach ihrer Bekanntgabe Klage erhoben Fachbereich 51 - Veterinärwesen
werden beim Dillingen a.d.Donau, den 17.11.2025
Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg,
Postfachanschrift: 11 23 43 in 86048 Augsburg, Birner
Hausanschrift: Kornhausgasse 4 in 86152 Augsburg. Regierungsrätin

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
• Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nie-
derschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformer-
satz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines 
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derfähige Gesamtausgaben den Betrag von 20.000 Euro Archive
nicht übersteigen. Die Projekte können mit einer Förder-Achtung Vereinsvorstände!
summe von bis zu 5.000 Euro der Kosten gefördert werden. Aus gegebenem Anlass wiederholen wir dringend noch-
Eine Aufteilung eines einzelnen Projektes zur Unter-mals den Aufruf an die Vereine.
schreitung der förderfähigen Gesamtausgaben ist nicht Vereine sind mit der Geschichte unserer Heimat sehr eng 
zulässig. Ebenso können Kleinprojekte mit einem Zuwen-verbunden. Viele haben bereits bewegte Zeiten hinter sich. 
dungsbedarf (Förderung) unter 500 Euro netto nicht In der Regel ist alles aufgeschrieben worden. Davon sollte 
berücksichtigt werden. nichts verloren gehen. Aber wir haben leider Vereine, die 

nicht mehr lückenlos Unterlagen seit der Gründung besit-
Die Förderung erfolgt in Höhe von 80 % der Kosten, zen. Schlechte Zeiten, häufige Vorstandswechsel und 
maximal 5.000 Euro. Zeiten ohne Vorstand können Gründe hierfür sein. Auch 
Es stehen insgesamt 30.000 Euro Fördermittel zur Ver-fehlendes Bewusstsein über die Wichtigkeit von Informa-
fügung. Demzufolge können in Abhängigkeit von den Kos-tionen für spätere Generationen haben wir feststellen 
ten der einzelnen Projekte mindestens sechs Projekte über müssen.
das Regionalbudget gefördert werden.Es ist auch nicht immer einfach, relativ viele Unterlagen 
Grundsätzlich kann eine Bandbreite an Ideen und Maß-privat unter zu bringen. Die Archive in unseren Orten sind 
nahmen gefördert werden – vorausgesetzt das Kleinpro-gerne bereit zu beraten und mitzuhelfen, um die Unterla-
jekt erfüllt die Grundvoraussetzungen und Auswahlkrite-gen kostenlos und fachgerecht zu verwahren. Sie stehen 
rien für eine Förderung.selbstverständlich den Vereinen jederzeit zur Verfügung, 

wenn für eine Broschüre, Festschrift oder zur Vorbereitung 
Was kann gefördert werden?von Ehrungen Nachforschungen gemacht werden sollen. 
Vereinfacht gesagt: Projekte, die das Gemeinwohl steigern Bringen Sie alles, was aktuell nicht mehr verwendet wird, 
und zur Verbesserung der Lebensqualität vor Ort bei-zur Verwahrung: Protokollbücher, Kassenbücher, Chroni-
tragen. ken, Festschriften, Bilderalben von Festen und vom Ver-
Als förderfähig gelten z.B. Kleinprojekte zur…einsleben, Urkunden, Satzungen, usw. 
• … Unterstützung des bürgerschaftlichen EngagementsAngesprochen sind auch ehemalige ehrenamtlich Tätige, 
• … Begleitung von Veränderungsprozessen auf örtlicher welche ihre Unterlagen noch nicht weitergeben konnten.
EbeneDie Archivare freuen sich über jeden Kontakt:
• … Kommunikation und ÖffentlichkeitsarbeitMödingen, Bergheim Arnold Harlacher Telefon 594
• … Verbesserung der Lebensverhältnisse der ländlichen Wittislingen, Schabringen Harald Lemmer Telefon 442
BevölkerungZiertheim, Dattenhausen, Eugen Zacher Telefon 655
• … Umsetzung von ländlichen Charakter angepasster Reistingen
Infrastrukturmaßnahmen
• … Sicherung und Verbesserung der Grundversorgung 
der ländlichen Bevölkerung.

Beispiele aus Projekten der vergangenen Jahre: 
Umgestaltung oder Errichtung öffentlicher Plätze, Erweite-
rung von Spielplatzangeboten, interkommunal nutzbare 
„Litfaßsäule“ für kulturelle Veranstaltungen, Ulrichsgarten 
in Wittislingen, Mühlendenkmal in Wittislingen, Erweiterun-
gen bzw. Aufrüstung verschiedener Vereinsheime oder 
Sportplätze für individuelle Vereins- und Öffentlichkeits-Regionalbudget 2026
belange, Themenstation und Naturlehrpfad für Kinder, In-Mit örtlichen Projekten zu mehr Lebensqualität bei-
sektenhotels, Filmausrüstung für Mittelschule Wittislingen, tragen
Storchen-TV vom Wittislinger Kirchturm, Defibrillatoren, Aufruf zur Einreichung von Projektideen
Kneippanlagen in verschiedenen OrtsteilenDie ILE Egautal fördert nächstes Jahr erneut Kleinprojekte 

über das zur Verfügung stehende Regionalbudget. Ab 
Dabei müssen die Projekte auch im Einklang mit den Ent-sofort können Ideen für entsprechende Projekte entwickelt 
wicklungszielen (Handlungsfelder) der ILE Egautal stehen. und im Rathaus in Form von Projektbeschreibungen einge-

reicht werden!
Kriterien zur Projektauswahl
Die eingereichten Projektanträge werden durch die ILE Wer Interesse hat, derartige Kleinprojekte umzusetzen, 
Egautal auf die Einhaltung formeller Kriterien (Finanz-findet nachfolgend alle erforderlichen Informationen.
rahmen, Projektdauer, Lage im ILE-Gebiet etc.) überprüft 
und zur Entscheidung einem Entscheidungsgremium, das 
sich aus Bürgerinnen und Bürgern der drei Gemeinden Was ist das Regionalbudget?
zusammensetzt, vorgelegt.Das „Regionalbudget“ ist ein Förderprogramm im Rahmen 

der Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILE) in Bayern, 
das auf die Umsetzung von „Kleinprojekten“ ausgerichtet 

Die Kriterien zur Projektauswahl im Gremium sind ist. Die ILE Egautal hat sich für dieses Förderprogramm 
folgende:beworben und vom Amt für Ländliche Entwicklung Schwa-

ben wie in den Vorjahren den Zuschlag für den Einsatz des 
Regionalbudgets erhalten.

Als „Kleinprojekt“ werden Vorhaben bezeichnet, deren för-
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Wer kann gefördert werden?
Eine Förderung können juristische Personen des öffentli-
chen und privaten Rechts oder natürliche Personen und 
Personengesellschaften beantragen. Das heißt, insbeson-
dere örtliche Vereine, Institutionen, Privatpersonen oder 
auch die drei Gemeinden der ILE Egautal sowie die Ver-
waltungsgemeinschaft.

Der Weg zur Förderung
Weitere Informationen sowie alle Formulare zur Beantra-
gung eines Regionalbudgets finden Sie auf der Homepage 
der Verwaltungsgemeinschaft Wittislingen unter der Rubrik 
ILE.

Für Ihre Projektidee ist eine Antragstellung mit dem Förder-
formular des Bayerischen Staatsministeriums für Ernäh-
rung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus (StMELF), s. 
o.g. Homepage vorzunehmen. Danach folgt eine grund-
sätzliche Prüfung der Förderwürdigkeit. Bei vollständiger 
Vorlage aller Antragsunterlagen, wird das Projekt für die 
Sitzung des Entscheidungsgremiums im Februar 2026 vor-
bereitet. Anhand der vorhandenen Auswahlkriterien wird 
entschieden, ob das Projekt gefördert werden kann. Erst 
nach einem positiven Beschluss und einer schriftlichen 
Vereinbarung (privatrechtlicher Vertrag) zwischen der ILE 
Egautal und dem Projektträger bzw. der Projektträgerin 
darf mit der Umsetzung des Projektes begonnen werden.

Sollten Sie eine Zusendung der erforderlichen Formulare 
benötigen, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.

Verfahrensschritte und Termine 
1. Schritt: Abgabe Förderanfrage (Antrag)
Abgabe der Förderanfrage mit Projektbeschreibung und 
Kostenprognose spätestens bis Mittwoch, 28. Januar 
2026

per Post: ILE Egautal, Marienplatz 6, 
89426 Wittislingen

per E-Mail: gabriele.rosenfelder@vg-wittislingen.de

2. Schritt: Abgabe der Abrechnung
Das Projekt muss bis spätestens 20. September 2026 
durchgeführt und vollständig abgerechnet sein (letztes 
Rechnungs- und Zahlungsdatum).

Spätester Termin für die Einreichung des Durchführungs-
nachweises bei der ILE Egautal ist der 01. Oktober 2026.

Hinweis:
Das Projekt ist durch den Antragsteller vorzufinanzieren. 
Die Auszahlung der Förderung wird Ende 2026 erwartet.

Thomas Reicherzer
Gemeinschaftsvorsitzender

Weitere Einzelheiten hierzu, finden Sie in den ergänzenden 
Verfahrensbestimmungen, die auf der Homepage der Ver-
waltungsgemeinschaft Wittislingen abrufbar sind. 

Alle eingereichten Projektanträge werden auf Einhaltung 
der Fördervoraussetzungen geprüft und anhand der ge-
nannten Auswahlkriterien bewertet. Aus der Bewertung 
aller Projekte entsteht die Reihenfolge der zu unterstützen-
den Projekte im Rahmen des zur Verfügung stehenden 
Regionalbudgets.
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2.3. Beschluss zur frühzeitigen Beteiligung der Öffent-
lichkeit und Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange 
Der Gemeinderat der Gemeinde Mödingen beschließt, die 
Verwaltung damit zu beauftragen, die Beteiligung der 
Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB und sowie die 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 Aus dem Gemeinderat Mödingen
BauGB für den Bebauungsplan „Die Wühl - Erweiterung“ Der Gemeinderat der Gemeinde Mödingen hat sich in 
durchzuführen.seiner Sitzung vom 17.11.2025, mit folgenden Themen 

befasst
3. Bauantrag 11-25 MÖ für die Instandsetzung und Um-
nutzung der Nuitenmühle Mödingen mit nordseitigem 1. Erlass der dritten Satzung zur Änderung der Satzung 
Wohn- und Scheunenanbau auf Fl.Nr.  2056 und 1764, über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung 
Gem. Mödingender Bestattungseinrichtungen sowie für damit in Zu-
1. Der Gemeinderat erteilt das Einvernehmen zur Bau-sammenhang stehende Amtshandlungen (Friedhofs-
antrag 11-25 MÖ für die Instandsetzung und Umnutzung gebührensatzung) der Gemeinde Mödingen
der Nuitenmühle Mödingen mit nordseitigem Wohn- und Der Gemeinderat Mödingen beschließt die dritte Satzung 
Scheunenanbau auf Fl.Nr. 2065 + 1764, (Klosterstraße 11), zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebüh-
Gem. Mödingen.ren für die Benutzung ihrer Bestattungseinrichtungen so-

wie für damit in Zusammenhang stehende Amtshand-
lungen (Friedhofsgebührensatzung) gemäß Anlage. 

2. Bebauungsplan Gewerbegebiet "Die Wühl - Erwei- Dritte Satzung zur Änderung der Satzung der 
terung"; Aufstellungsbeschluss, Billigung Vorentwurf Gemeinde Mödingen über die Erhebung von 
und frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und 

Gebühren für die Benutzung ihrer Bestat-sonstigen Träger öffentlicher Belange
tungseinrichtungen sowie für damit in Zu-2.1. Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan 
sammenhang stehende Amtshandlungen „Die Wühl - Erweiterung"

Der Gemeinderat beschließt gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die (Friedhofsgebührensatzung - FGS) 
Aufstellung des Bebauungsplans für das Gewerbegebiet vom 14.05.2004 
„Die Wühl – Erweiterung“.
Der Geltungsbereich umfasst die folgenden Flurstücke der Aufgrund von Art. 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes 
Gemeinde Mödingen, Gemarkung Mödingen Flst. Nr.: (KAG) und Art. 20 des Kostengesetzes (KG) erlässt die 

1735/10 (teilflächig) – Nutzung = Eingrünung, Gemeinde Mödingen folgende dritte Änderungssatzung 
    Erschließungsstraße zur Satzung über die Friedhofsgebührensatzung vom 

1735 (teilflächig) – Nutzung = Gewerbegebiet 14.05.2004, zuletzt geändert am 01.12.2006 und 
1735/1 (teilflächig) – Nutzung = Gewerbegebiet 17.12.2019: 
1735/9 (teilflächig) – Nutzung = Gewerbegebiet § 1 
1736 (vollständig) – Nutzung = Acker § 4 Abs. 1 der Friedhofsgebührensatzung erhält folgende 
1737 (vollständig) – Nutzung = Acker Fassung: 
1738 (vollständig) – Nutzung = Acker
1739 (vollständig) – Nutzung = Acker (1) Die Bestattungsgebühren bei einer Erdbestattung 

betragen 737,80 € 
Das Plangebiet ist wie folgt umgrenzt: (für die Grabherstellung und Beisetzung – Grabaushub, 
Im Norden: Flst. Nr. 1735, 1735/1, 1735/9 Wiederverfüllen, Grab sichern, Laufroste auf- und abbau-

(Gewerbegebiet) en, Grabdekoration mit Kunstrasen, Vorbereitung und Lei-
Flst. Nr. 1735/10 tung der Beisetzung, Entsichern der Grabstelle, Aufbau 
(Erschließungsstraße Wühlweg) des Sargversenkungsapparates, Blumen und Kranztrans-

Im Osten: Flst. Nr. 1682 (Feldweg) port zum Grab, Aufräumarbeiten) 
Im Süden: Flst. Nr. 1740 (Acker)
Im Westen: Flst. Nr. 1745 (Geh- und Radweg), § 2 

Flst. Nr. 1746 (Verkehrsfläche DLG 4). § 4 Abs. 2 der Friedhofsgebührensatzung erhält folgende 
Fassung: 

Im Planungsbereich wird ein Gewerbegebiet nach § 8 Die Bestattungsgebühren bei einer Feuerbestattung be-
BauNVO festgesetzt. tragen 249,90 € 
Die Verwaltung wird angewiesen, den Aufstellungsbe- (für die Grabherstellung und Beisetzung – Grabaushub, 
schluss nach § 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich bekannt zu Wiederverfüllen, Grab sichern, Laufroste auf- und abbau-
machen. en, Grabdekoration mit Kunstrasen, Vorbereitung und Lei-

tung der Beisetzung, Entsichern der Grabstelle, Aufbau 
2.2. Billigungsbeschluss Vorentwurf  des Sargversenkungsapparates, Blumen und Kranztrans-
Der Gemeinderat der Gemeinde Mödingen billigt den vom port zum Grab, Aufräumarbeiten)
Ingenieurbüro HPC, Harburg gefertigten Vorentwurf des 
Bebauungsplans „Die Wühl - Erweiterung“ mit Stand vom § 3 
20.10.2025 mit Begründung, Planzeichnung und Satzung § 5 Abs. 1 der Friedhofsgebührensatzung erhält folgende 
gleichen Datums. Fassung: 

Bestattung außerhalb der üblichen Bestattungszeiten 
(Bestattungszeiten: Montag bis Freitag) 124,95 € 
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§ 4 können Stellungnahmen schriftlich oder zur Niederschrift 
§ 5 Abs. 2 der Friedhofsgebührensatzung erhält folgende bei der Verwaltungsgemeinschaft Wittislingen abgegeben 
neue Fassung: werden. Die Möglichkeit zur Abgabe schriftlicher Stellung-
Träger bei Bedarf 65,45 € nahmen schließt die Übermittlung von Stellungnahmen per 

E-Mail an die Adresse bauleitplanung-harburg@hpc.ag 
§ 5 ein. 

§ 5 Abs. 3 der Friedhofsgebührensatzung erhält folgende Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abge-
Fassung: gebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung unbe-
Für sonstige Leistungen die in dieser Satzung nicht auf- rücksichtigt bleiben können. Im Zusammenhang mit dem 
geführt sind, werden gesondert Vereinbarungen über die Datenschutz wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 
Kostenerstattung getroffen. Das für solche Leistungen ein Bebauungsplanverfahren ein öffentliches Verfahren ist 
erhobene Entgelt bestimmt sich nach den tatsächlichen und daher in der Regel alle dazu eingehenden Stellung-
Aufwendungen. Das gilt auch dann, wenn eine Vereinba- nahmen in öffentlicher Sitzung beraten und entschieden 
rung nicht getroffen wurde. werden, sofern sich nicht aus der Art der Einwände oder der 

betroffenen Personen ausdrückliche oder offensichtliche 
§ 6 Inkrafttreten Einschränkungen ergeben. Soll eine Stellungnahme nur 

Diese Satzung tritt mit Wirkung zum 01.01.2026 in Kraft. anonym behandelt werden, ist dies auf derselben eindeutig 
zu vermerken. Die Skizze stellt die ungefähre Lage des 

Mödingen, den 18.11.2025 Geltungsbereichs dar und dient zur allgemeinen Informa-
tion.

Walter Joas 
Erster Bürgermeister 

Bebauungsplan Gewerbegebiet „Die Wühl – 
Erweiterung“
Bekanntmachung der Aufstellung des Bebauungs-
plans „Die Wühl – Erweiterung“, Gemeinde Mödingen 
und öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 
(frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit) und § 4 Abs. 
1 BauGB (frühzeitige Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange)
Der Gemeinderat der Gemeinde Mödingen hat in seiner 
Sitzung am 17.11.2025 die Aufstellung des Bebauungs-
plans für das Gewerbegebiet „Die Wühl – Erweiterung“ 
gemäß § 2 Abs. 1 BauGB im Regelverfahren beschlossen. 
Ziel des Plans ist es den aktuellen Bedarf an Gewerbe-
flächen ortsansässiger Firmen gerecht zu werden.
Der Geltungsbereich umfasst die Grundstücke mit der Fl. 
Nrn. 1736, 1737, 1738 und 1739, sowie Teilflächen der Fl. 
Nrn. 1735, 1735/1, 1735/9 und 1735/10 der Gemarkung 
Mödingen und weist eine Gesamtfläche von ca. 3,1 ha aus.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Die Wühl – 

Walter JoasErweiterung“ ist im rechtswirksamen Flächennutzungsplan 
Erster Bürgermeisterals gewerbliche Baufläche dargestellt. Eine Anpassung 

des Flächennutzungsplanes ist daher nicht nötig.
Der Gemeinderat der Gemeinde Mödingen hat in der 
Sitzung den vom Ingenieurbüro HPC AG, Harburg gefer-
tigten Vorentwurf des Bebauungsplans „Die Wühl – Erwei-
terung“ mit Stand vom 17.11.2025 gebilligt und die Verwal-
tung beauftragt, die Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 
Abs. 1 BauGB und der Träger öffentlicher Belange und Be-
hörden nach § 4 Abs. 1 BauGB durchzuführen.

Aus dem Gemeinderat WittislingenDer Bebauungsplanvorentwurf in der Fassung vom 
Der Gemeinderat der Gemeinde Wittislingen hat sich in 17.11.2025 mit Begründung gleichen Datums liegt in der 
seiner Sitzung vom 18.11.2025 mit folgenden Themen Zeit vom 
befasst01.12.2025 bis 12.01.2026

zu den allgemeinen Öffnungszeiten bei der Verwaltungs-
1. Erlass der Beitrags- und Gebührensatzung zur Was-gemeinschaft Wittislingen, Marienplatz 6, 89426 Wittis-
serabgabesatzung des Marktes Wittislingenlingen zur Einsichtnahme aus. Parallel dazu besteht auch 
Der Marktgemeinderat Wittislingen beschließt die in der die Möglichkeit zur Einsichtnahme im Internet unter: 
Sitzung vorgelegte, Beitrags- und Gebührensatzung zur  -> „Aktuelle & Info“ -> „Bekannt-
Wasserabgabesatzung (BGS-WAS) gemäß Anlage. machungen“.

Aufgrund der Weihnachtsferien und Feiertage wurde die 
Dauer der Auslegung angemessen über die gesetzlichen 
Vorgaben hinaus verlängert. Während der Auslegungsfrist 

www.vg-wittislingen.de
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2. Erlass der Zweiten Satzung zur Änderung der Bei- Herzliche Einladung zur Bürgerversammlung 
trags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssat- 2025 in Wittislingen und Schabringen
zung des Marktes Wittislingen
Der Marktgemeinderat Wittislingen beschließt die Zweite 

Liebe Bürgerinnen und Bürger,Satzung zur Änderung der Beitrags -und Gebührensatzung 
ich lade Sie sehr herzlich zur Teilnahme an einer der beiden zur Entwässerungssatzung (BGS-EWS) 
Bürgerversammlungen ein.

3. Bauantrag 24-25 Wi für den Neubau einer Kfz-
Datum: Dienstag, 02.12.2025Werkstatt mit Betriebsleiterwohnung auf Fl.Nr. 
Beginn: 19.00 Uhr2018/15, Gmk. Wittislingen
Ort: Grund- und Mittelschule Wittislingen,Der Gemeinderat erteilt das Einvernehmen zum Bauantrag 

Aula, Markstatt 4, Wittislingen24-25 Wi für den Neubau einer Kfz-Werkstatt mit Betriebs-
leiterwohnung auf Fl.Nr. 2018/15, Gmk. Wittislingen und 

Datum: Donnerstag, 04.12.2025zum Antrag auf Ausnahme für die Betriebsleiterwohnung.
Beginn: 19.00 Uhr
Ort: FSV Zöschlingsweiler-Schabringen4. Isolierte Befreiung 25-25 Wi (ISO) für den Neubau 

Erwin-Guffler-Straße 1, Schabringeneines Stellplatzübergreifenden Carports auf Fl.Nr. 
3750/1, Gmk. Wittislingen

Tagesordnung:Der Gemeinderat erteilt eine isolierte Befreiung von den 
1. BegrüßungFestsetzungen der Ortsabrundungssatzung „Schindbühl“ 
2. Bericht des Bürgermeistersbis zur Straße „Hinterm Wasser“ für den Neubau eines 
3. Aussprache über gemeindliche AngelegenheitenStellplatzübergreifenden Carports auf Fl.Nr, 3750/1, Gmk. 

Wittislingen. 
 Folgende Befreiungen zur o.g. Ortsabrundungssatzung 

wurden beantragt: 
„Wittislinger Geschichten“- Dachform (Flachdach statt Satteldach)
Suchen Sie noch ein preiswertes, aber hochinteressantes - Dachneigung (ca. 2° statt mind. 24°)
und unterhaltsames Weihnachtsgeschenk? Besuchen Sie - Dacheindeckung (anthrazitgraues Trapezdach 
über die Feiertage Verwandte und Bekannte?   statt hellrotem, schuppenartigen Material)
Brauchen Sie ein Mitbringsel oder ein Gastgeschenk, das - Überschreitung der Baugrenze
langlebig, anschaulich und gut aufgemacht ist?
Wir bieten im Rathaus zu den üblichen Öffnungszeiten die 5. Grundsätzliche Beschlussfassung über den schritt-
Bände 1, 2 und 3 der „Wittislinger Geschichten“ zum Son-weisen Ausbau der Gehwege im Bereich Wiesenberg
derpreis von je 5 Euro an. Der Gemeinderat beschließt den schrittweisen Ausbau der 
Die lesenswerten Themen sind interessant für Jung und Alt:Gehwege im Bereich Wiesenberg/Gartenstraße in den 
Der heilige Ulrich mit Legenden und Brauchtum, 400 Jahre nächsten Jahren. Die Verwaltung wird beauftragt, die Maß-
Fabrik von den Papyrer bis zur Spinnerei und Weberei, nahme im Haushaltsplan für die nächsten Jahre vorzu-
Sagen von Wittislingen, Wallfahrten, das Geheimnis der sehen.
Feldgeschworenen, historische Hausnamen, verschwun-
dene Orte um unsere Gemeinde, wie wurde ein armes 6. Bekanntgabe von Beschlüssen aus dem nicht-
Bauernmädchen zur Mitbegründerin der Regens-Wagner-öffentlichen Teil der Sitzungen vom 29.07.2025, 
Stiftungen, altes Handwerk, ein besonderes Fachwerk-23.09.2025 und 21.10.2025
haus, wie lange kommt schon Trinkwasser aus der Leitung, 6.1. Bekanntgabe von Beschlüssen aus der nicht-
und viele andere Heimatgeschichten. öffentlichen Sitzung vom 29.07.2025:
Alle Bücher sind äußerst reich bebildert.6.1.1. Vergabe der Arbeiten zur Erweiterung der Zaun-

anlage im Kindergarten Wittislingen
Der Gemeinderat beschließt die Vergabe der Arbeiten zur 
Erweiterung der Zaunanlage im Kindergarten Wittislingen 

B E K A N N T M A C H U N Gan den wirtschaftlichsten Bieter, der Firma Haus & Garten 
Michael Schmidt aus Dillingen zu einem Brutto-Angebots-
preis von 5.753,35 € zu vergeben. Vollzug der Wassergesetze und des Bayer. 

Verwaltungsverfahrensgesetzes;
6.1.2. Vergabe zum Ausbau der "Bächlesbrücke" in Wasserrechtliches Verfahren für die Erteilung der 
Wittislingen gehobenen Erlaubnis zum Einleiten von mechanisch-
Der Gemeinderat beschließt, die Brücken-, Straßen- und biologisch gereinigtem Abwasser aus der Kläranlage 
Tiefbauarbeiten zum Ausbau der „Bächlesbrücke“ an den Wittislingen in die Egau (Gewässer II. Ordnung)
wirtschaftlichsten Bieter, die Fa. Hochstatter aus Wittis- Der Markt Wittislingen hat unter Vorlage der Planung des 
lingen zu einem Brutto-Angebotspreis von 368.264,35 € Ing.-Büros Dippold + Gerold vom 18.02.2025 die Erteilung 
abzgl. 3 % Nachlass, somit 357.216,42 € zu vergeben.  einer gehobenen Erlaubnis zum Einleiten von Abwasser 

aus der Kläranlage Wittislingen in die Egau beantragt, 
6.2. Bekanntgabe von Beschlüssen aus der nicht- nachdem die mit Bescheid des Landratsamtes Dillingen 
öffentlichen Sitzung vom 23.09.2025: a.d.Donau vom 02.02.2006, Az. 42-632/12 erteilte 
6.2.1. Stromliefervertrag Straßenbeleuchtung ab Erlaubnis bis zum 31.12.2025 befristet war. 
01.01.2026 Das Einzugsgebiet der Kläranlage Wittislingen erstreckt 
Der Gemeinderat genehmigt den Abschluss des Vertrages sich auf den Markt Wittislingen einschließlich der Ortsteile 
zwischen dem Markt Wittislingen und der ENBW über die Schabringen und Zöschlingsweiler.
Stromlieferung im Bereich Straßenbeleuchtung im Zeit-
raum vom 01.01.2026 bis 31.12.2027.
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Sämtliche Abwässer aus dem Einzugsgebiet werden der BayVwVfG).
zentralen mechanisch biologischen Kläranlage Wittislin- Verspätet eingegangene Einwendungen werden demnach 
gen zugeführt, dort gereinigt und dann in die Egau abge- nicht mehr berücksichtigt.
leitet. Durch Einsichtnahme in den Plan, durch Erhebung von 
Die Einleitung von behandeltem Abwasser stellt eine Ge- Einwendungen und durch Teilnahme am Erörterungster-
wässerbenutzung i. S. v. § 9 Abs. 1 Nr. 4 des Wasserhaus- min entstehende Aufwendungen werden nicht erstattet.
haltsgesetzes (WHG) dar und bedarf daher der Durch- Die Zustellung der Entscheidungen über die Einwen-
führung eines wasserrechtlichen Erlaubnisverfahrens (§§ dungen im wasserrechtlichen Bescheid kann durch 
10, 15 Abs. 2, 11 Abs. 2 WHG). öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr 
Da es sich um eine Maßnahme im öffentlichen Interesse als 50 Zustellungen vorzunehmen sind.
handelt, ist die Erteilung einer gehobenen Erlaubnis gem. § 
15 WHG vorgesehen. Thomas Reicherzer
Das Vorhaben wird hiermit gem. Art. 69 Satz 2 BayWG i. V. Erster Bürgermeister
m. Art. 73 Abs. 5 BayVwVfG bekannt gemacht.
Die Pläne liegen bei
der Verwaltungsgemeinschaft Wittislingen (Rathaus), 

Marienplatz 6, 89426 Wittislingen 
im Bauamt (Zimmer-Nr. 7) 

vom 01.12.2025 bis 02.01.2026 Kimaschutzprämie
zur Einsicht aus. Die Einsichtnahme ist nach vorheriger Der Markt Wittislingen erhält 1.113,09 Euro LEW Klima-
Terminvereinbarung während der üblichen Dienststunden schutzprämie für die Betriebsoptimierung elektrischer An-
möglich (Art. 69 Satz 2 BayWG, Art. 73 Abs. 3 Satz 1 lagen. Gefördert werden Kommunen im Gebiet vom LEW-
BayVwVfG). Verteilnetz sowie in angrenzenden Landkreisen.
Die Unterlagen sind zudem auf der Homepage unter Insgesamt werden in diesem Jahr 100.000,00 € über die 
www.vg-wittislingen.de – Aktuelles & Info – Bekanntma- LEW-Klimaschutzprämie vergeben. Die konkrete Förder-
chungen einzusehen. höhe pro Kommune hängt von der jeweiligen Einwohner-
Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt wer- zahl und der Gesamtzahl der eingegangenen Anträge ab.
den, kann Einwendungen dagegen bis spätestens 2 Mit der LEW-Klimaschutzprämie unterstützt die LEW eine 
Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist schriftlich oder große Bandbreite an Projekten, die von der Umsetzung von 
nach vorheriger Terminvereinbarung zur Niederschrift beim Energiesparmaßnahmen über die klimafreundliche Ener-
Markt Wittislingen, der Verwaltungsgemeinschaft Wittislin- giegewinnung bis hin zur Energieverbrauchsoptimierung 
gen (Marienplatz 6, 89426 Wittislingen) und im Landrats- reichen. Seit 2015 wurden so bereits mehr als 800 kommu-
amt Dillingen a.d.Donau (Große Allee 24, 89407 Dillingen nale Projekte mit einem Gesamtvolumen von über 30 
a.d.Donau, Zimmer 337) erheben (Art. 69 Satz 2 BayWG, Millionen Euro unterstützt. Der Markt Wittislingen profitierte 
Art. 73 Abs. 4 Satz 1 BayVwVfG). bereits in der Vergangenheit von der Klima-schutzprämie 
Vereinigungen, die auf Grund einer Anerkennung nach der LEW. 
anderen Rechtsvorschriften befugt sind, Rechtsbehelfe 
nach der Verwaltungsgerichtsordnung gegen die bean-
tragte gehobene Erlaubnis einzulegen, können innerhalb 
der Einwendungsfrist Stellungnahmen zu dem Plan ab- Abgabe Zählerstände Wasser und Abwasser
geben. In diesen Tagen erhalten Sie die Zählerkarten zur Abgabe 
Einwendungen per E-Mail genügen nicht dem Schriftform- der Wasserzählerstände zur Jahresendabrechnung 2025.
erfordernis und sind daher unwirksam! Wir bitten Sie, uns die Zählerkarten bis spätestens 07. 
Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Dezember 2025 zurückzusenden.
Unterschriftenlisten unterzeichnet oder in Form verviel- Nutzen Sie doch die Online-Eintragung! Unter www.vg-
fältigter gleichlautender Texte eingereicht werden, ist ein wittislingen.de bei „Das Neueste aller Gemeinden“ können 
Unterzeichner mit Name, Beruf und Anschrift als Vertreter Sie bequem zu jeder Uhrzeit von Zuhause aus die Zäh-
der übrigen Unterzeichner für das Verfahren zu bezeich- lerstände eintragen. Einfacher geht es nur noch mit QR-
nen, soweit er nicht von ihnen als Bevollmächtigter bestellt Code. Im letzten Jahr nutzten den Online-Service bereits 
ist. Vertreter können nur natürliche Personen sein. Diese rund 40 % der Verbraucher in den Gemeinden Wittislingen 
Angaben müssen deutlich sichtbar auf jeder mit einer und Ziertheim.
Unterschrift versehenen Seite enthalten sein (vgl. Art. 17 Bitte beachten Sie den Abgabetermin, da wir sonst den 
Abs. 2 BayVwVfG). Verbrauch für Ihre Jahresabrechnung schätzen müssen.
Diejenigen, die Einwendungen erhoben haben bzw. deren 
Vertreter oder Bevollmächtigte, werden von dem Erörte-  
rungstermin gesondert benachrichtigt. Falls mehr als 50 
solche Benachrichtigungen vorzunehmen sind, können 
diejenigen, die Einwendungen erhoben haben, von dem 
Erörterungstermin durch öffentliche Bekanntmachung 
benachrichtigt werden.
Falls aufgrund der Einwendungen ein Erörterungstermin 
anberaumt wird, wird dieser vom Landratsamt Dillingen 
a.d.Donau ortsüblich bekannt gegeben.
Bei Ausbleiben eines Beteiligten im Erörterungstermin 
kann auch ohne ihn verhandelt werden.
Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwendun-
gen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privat-
rechtlichen Titeln beruhen (Art. 73 Abs. 4 Satz 3 

Ortsgeschichte
Die örtliche Geschichte ist so greifbar, spannend und so 
wertvoll für ein gutes Miteinander. Eine Ortschronik schafft 
lebendige Berührungspunkte. 
Wir suchen für den Markt Wittislingen mit seinen Ortsteilen 
einen Chronisten. Er hält die aktuellen Geschehnisse im 
Ort fest und fotografiert sie. Er arbeitet selbständig. 
Die Chronistin oder der Chronist haben die volle Unter-
stützung vom Archivar, des Archives und des Heimat-
vereins. 
Auskünfte und Fragen beantwortet gerne Archivar Harald 
Lemmer, Tel. 442. 



fläche nach dem Stand der Planungsarbeiten zu ermitteln. Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasser-
Abs. 2 Sätze 4 und 5 gelten entsprechend. abgabesatzung des Marktes Wittislingen 
(4) Die zulässige Geschossfläche ist zu ermitteln nach der (BGS-WAS) 
für vergleichbare Baugebiete im Auf Grund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgaben-
Markt festgesetzten Geschossflächenzahl (GFZ), wenn gesetzes (KAG) erlässt der Markt Wittislingen folgende 
a) in einem aufgestellten Bebauungsplan das zulässige Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabe-
Maß der Nutzung nicht festgesetzt ist, satzung des Marktes Wittislingen: 
b) sich aus einem in Aufstellung begriffenen Bebauungs-
plan die zulässige Geschossfläche nicht hinreichend sicher § 1 Beitragserhebung
entnehmen lässt, Der Markt erhebt zur Deckung seines Aufwandes für die 
c) in einem in Aufstellung begriffenen Bebauungsplan das Herstellung der Wasserversorgungseinrichtung einen Bei-
zulässige Maß der Nutzung nicht festgesetzt werden soll trag. 
oder 
d) ein Bebauungsplan weder in Aufstellung begriffen noch § 2 Beitragstatbestand 
vorhanden ist. Der Beitrag wird erhoben für 
Abs. 2 Sätze 4 und 5 gelten entsprechend. 1. bebaute, bebaubare oder gewerblich genutzte oder ge-
(5) Fehlt es an vergleichbaren Baugebieten, ergibt sich die werblich nutzbare Grundstücke, 
zulässige Geschossfläche aus der durchschnittlichen Ge-wenn für sie nach § 4 WAS ein Recht zum Anschluss an die 
schossflächenzahl, die nach § 34 BauGB in Verbindung mit Wasserversorgungseinrichtung besteht 
§ 17 und § 20 BauNVO aus der in der Umgebung vorhan-oder 
denen Bebauung ermittelt wird. Abs. 2 Sätze 4 und 5 gelten 2. tatsächlich angeschlossene Grundstücke. 
entsprechend. 
(6) Bei Grundstücken, für die eine gewerbliche Nutzung § 3 Entstehen der Beitragsschuld 
ohne Bebauung zulässig ist, wird als zulässige Geschoss-(1) Die Beitragsschuld entsteht mit Verwirklichung des 
fläche ein Viertel der Grundstücksfläche in Ansatz ge-Beitragstatbestandes. Ändern sich die für die Beitragsbe-
bracht. messung maßgeblichen Umstände im Sinne des Art. 5 Abs. 
Grundstücke, bei denen die zulässige Bebauung im Ver-2a KAG, entsteht die - zusätzliche - Beitragsschuld mit dem 
hältnis zur gewerblichen Nutzung nur untergeordnete Be-Abschluss der Maßnahme.
deutung hat, gelten als gewerblich genutzte unbebaute (2) Wird erstmals eine wirksame Satzung erlassen und ist 
Grundstücke im Sinne des Satzes 1. der Beitragstatbestand vor dem Inkrafttreten dieser Sat-
(7) Die Geschossfläche der auf dem heranzuziehenden zung erfüllt, entsteht die Beitragsschuld erst mit Inkraft-
Grundstück vorhandenen Gebäude oder selbstständigen treten dieser Satzung. 
Gebäudeteile, die nach der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf § 4  Beitragsschuldner 
nach Anschluss an die Wasserversorgung haben oder die Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Entstehens der 
nicht angeschlossen werden dürfen, wird von der für das Beitragsschuld Eigentümer des Grundstücks oder Erbbau-
Grundstück ermittelten zulässigen Geschossfläche abge-berechtigter ist. 
zogen und der Beitragsberechnung nicht zugrunde gelegt. 
Das gilt nicht für Gebäude oder selbstständige Gebäude-§ 5 Beitragsmaßstab 
teile, die tatsächlich an die Wasserversorgung ange-(1) Der Beitrag wird nach der Grundstücksfläche und der 
schlossen sind oder die bei der Berechnung der auf dem zulässigen Geschossfläche berechnet. In unbeplanten Ge-
Grundstück zulässigen Geschossfläche ohnehin unbe-bieten wird die Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe von 45 
rücksichtigt bleiben (vgl. § 20 Abs. 4, 2. Alt., § 21a Abs. 4 m herangezogen. Bei mehrfach erschlossenen Grund-
BauNVO). Geschossflächen sind insoweit abzuziehen, als stücken ist die Begrenzung auf alle Seiten, zu denen das 
sie auf die zulässige Geschossfläche (§ 20 BauNVO) Grundstück die Möglichkeit des Anschlusses an die öffent-
anzurechnen sind. liche Wasserversorgungseinrichtung hat, zu beziehen; 
(8) Bei bebauten Grundstücken im Außenbereich gilt als nicht herangezogen wird in diesen Fällen die Fläche, die 
zulässige Geschossfläche die Geschossfläche der vorhan-außerhalb aller Tiefenbegrenzungslinien liegt. Reichen die 
denen Bebauung. Die Geschossfläche ist nach den Außen-Bebauung bzw. die gewerbliche Nutzung über die Be-
maßen der Gebäude in allen Geschossen zu ermitteln. grenzung nach Satz 2 hinaus oder näher als 10 m an diese 
Kellergeschosse werden mit der vollen Fläche herange-Begrenzung heran, so ist die Begrenzung 10 m hinter dem 
zogen. Dachgeschosse werden nur herangezogen, soweit Ende der Bebauung bzw. der gewerblichen Nutzung anzu-
sie ausgebaut sind. Gebäude oder selbstständige Ge-setzen. 
bäudeteile, die nach der Art ihrer Nutzung keinen Bedarf (2) Die zulässige Geschossfläche bestimmt sich, wenn ein 
nach Anschluss an die Wasserversorgung auslösen oder rechtsverbindlicher Bebauungsplan besteht, nach dessen 
die nicht angeschlossen werden dürfen, werden nicht her-Festsetzungen. Ist darin eine Geschossflächenzahl (§ 20 
angezogen; das gilt nicht für Gebäude oder Gebäudeteile, Baunutzungsverordnung) festgelegt, so errechnet sich die 
die tatsächlich an die Wasserversorgung angeschlossen Geschossfläche für die Grundstücke durch Vervielfachung 
sind. Balkone, Loggien und Terrassen bleiben außer der jeweiligen Grundstücksfläche mit der im Bebauungs-
Ansatz, wenn und soweit sie über die Gebäudefluchtlinie plan (§ 21 Baunutzungsverordnung) festgesetzt, so ergibt 
herausragen. sich die Geschossfläche mit der Baumassenzahl, geteilt 
(9) Ein zusätzlicher Beitrag entsteht mit der nachträglichen durch 3,5. Ist im Einzelfall nur eine geringere Geschoss-
Änderung der für die Beitragsbemessung maßgeblichen fläche zulässig, so ist diese maßgebend. Ist jedoch im 
Umstände, soweit sich dadurch der Vorteil erhöht. Eine Zeitpunkt des Entstehens der Beitragsschuld eine größere 
Beitragspflicht entsteht insbesondere Geschossfläche vorhanden, so ist diese zugrunde zu 
- im Fall der Vergrößerung eines Grundstücks für die legen. 
zusätzlichen Flächen, soweit für diese bisher noch keine (3) Wenn für das Grundstück die Aufstellung eines Bebau-
Beiträge geleistet wurden, ungsplans beschlossen ist, ist die zulässige Geschoss-

429



430

- wenn sich die zulässige Geschossfläche durch Auf- durchfluss bzw. der Dauerdurchfluss geschätzt, der nötig 
stellung oder Änderung eines Bebauungsplanes oder wäre, um die mögliche Wasserentnahme messen zu kön-
durch Erlass oder Änderung einer Satzung nach § 34 Abs. nen. 
4 BauGB oder durch die konkrete Bebauung auf dem (2) Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von 
Grundstück später vergrößert, für die zusätzlichen Flä- Wasserzählern mit Nenndurchfluss 
chen, mit 2,5 m³/h 52,00 €/Jahr 
- wenn sich durch eine nachträgliche Bebauung des mit 6 m³/h 66,00 €/Jahr 
Grundstücks im Rahmen der Anwendung des Abs. 1 Sätze mit 10 m³/h 100,00 €/Jahr 
2 bis 4 die der Beitragsberechnung zugrunde zu legende (3) Die Grundgebühr beträgt bei der Verwendung von 
Grundstücksfläche vergrößert, Wasserzählern mit Dauerdurchfluss 
- im Falle der Nutzungsänderung eines bisher beitrags- mit 4 m³/h 52,00 €/Jahr 
freien Gebäudes im Sinne des § 5 Abs. 7, wenn infolge der mit 10 m³/h 66,00 €/Jahr 
Nutzungsänderung die Voraussetzungen für die Beitrags- mit 16 m³/h 100,00 €/Jahr 
freiheit entfallen, 
- für Außenbereichsgrundstücke (Abs. 8), wenn sich die der § 10 Verbrauchsgebühr 
Beitragsberechnung zugrunde gelegte Geschossfläche im (1) Die Verbrauchsgebühr wird nach Maßgabe der nachfol-
Sinne von Abs. 8 später vergrößert oder sonstige Verände- genden Absätze nach der Menge des aus der Wasser-
rungen vorgenommen werden, die nach Abs. 8 für die Bei- versorgungseinrichtung entnommenen Wassers berech-
tragsbemessung von Bedeutung sind. net. Die Gebühr beträgt 2,77 € pro Kubikmeter ent-

nommenen Wassers. 
§ 6 Beitragssatz (2) Der Wasserverbrauch wird durch geeichte Wasser-

(1) Der Beitrag beträgt zähler ermittelt. 
a) pro m² Grundstücksfläche 1,02 € Er ist vom Markt zu schätzen, wenn 
b) pro m² Geschossfläche 1,88 €. 1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, 

2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung 
§ 7 Fälligkeit nicht ermöglicht wird oder 

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des 3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass ein 
Beitragsbescheides fällig. Wasserzähler den wirklichen Wasserverbrauch nicht 

angibt. 
§ 7a Beitragsablösung (3) Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweg-

Der Beitrag kann vor dem Entstehen der Beitragspflicht licher Wasserzähler verwendet, so beträgt die Gebühr 2,77 
abgelöst werden. Der Ablösungsbetrag richtet sich nach € pro Kubikmeter entnommenen Wassers. 
der voraussichtlichen Höhe des Beitrags. Ein Rechts-
anspruch auf Ablösung besteht nicht. 

§ 8  Erstattung des Aufwands § 11 Entstehen der Gebührenschuld 
für Grundstücksanschlüsse (1) Die Verbrauchsgebühr entsteht mit der Wasserent-

(1) Der Aufwand für die Herstellung, Anschaffung, Ver- nahme. 
besserung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung (2) Die Grundgebühr entsteht erstmals mit dem Tag, der auf 
sowie für die Unterhaltung der Grundstücksanschlüsse im den Zeitpunkt der betriebsfertigen Herstellung des An-
Sinne des § 3 WAS ist mit Ausnahme des Aufwands, der auf schlusses folgt. Der Tag wird im erstmals ergehenden 
die im öffentlichen Straßengrund liegenden Teile der Bescheid bestimmt. Im Übrigen entsteht die Grundgebühr 
Grundstücksanschlüsse entfällt, in der jeweils tatsäch- mit dem Beginn eines jeden Tages in Höhe eines Tages-
lichen Höhe zu erstatten. bruchteils der Jahresgrundgebührenschuld neu. 
(2) Der Erstattungsanspruch entsteht mit Abschluss der 
jeweiligen Maßnahme. Schuldner ist, wer im Zeitpunkt des § 12 Gebührenschuldner 
Entstehens des Erstattungsanspruchs Eigentümer des (1) Gebührenschuldner ist, wer im Zeitpunkt des Ent-
Grundstücks oder Erbbauberechtigter ist; mehrere stehens der Gebührenschuld Eigentümer des Grundstücks 
Schuldner (Eigentümer bzw. Erbbauberechtigte) sind Ge- oder ähnlich zur Nutzung des Grundstücks dinglich berech-
samtschuldner. § 7 gilt entsprechend. tigt ist. 
(3) Der Erstattungsanspruch kann vor seinem Entstehen (2) Gebührenschuldner ist auch der Inhaber eines auf dem 
abgelöst werden. Der Ablösungsbetrag richtet sich nach Grundstück befindlichen Betriebs. 
der voraussichtlichen Höhe des Erstattungsanspruchs. Ein (3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 
Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht. (4) Die Gebührenschuld gem. §§ 9 ff. ruht auf dem Grund-

stück bzw. dem Erbbaurecht als öffentliche Last (Art. 8 Abs. 
§ 9 Gebührenerhebung 8 i.V.m. Art. 5 Abs. 7 KAG). 

Der Markt erhebt für die Benutzung der Wasserversor-
gungseinrichtung Grundgebühren (§ 9a) und Verbrauchs- § 13 Abrechnung, Fälligkeit, Vorauszahlung 
gebühren (§ 10). (1) Der Verbrauch wird jährlich abgerechnet. Die Grund- 

und die Verbrauchsgebühr werden einen Monat nach 
§ 9a Grundgebühr Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. 

(1) Die Grundgebühr wird nach dem Nenndurchfluss (Qn) (2) Auf die Gebührenschuld sind zum 15.02., 15.05., 
bzw. nach dem Dauerdurchfluss (Q3) der verwendeten 15.08., 15.11. jeden Jahres Vorauszahlungen in Höhe 
Wasserzähler berechnet. Befinden sich auf einem Grund- eines Viertels des Jahresverbrauchs der Jahresabrech-
stück nicht nur vorübergehend mehrere Wasseran- nung des Vorjahres zu leisten. 
schlüsse, so wird die Grundgebühr nach der Summe des (3) Fehlt eine solche Vorjahresrechnung, setzt der Markt 
Nenndurchflusses bzw. des Dauerdurchflusses der einzel- die Höhe der Vorauszahlung unter Schätzung des Jahres-
nen Wasserzähler berechnet. gesamtverbrauches fest. 
Soweit Wasserzähler nicht eingebaut sind, wird der Nenn-
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§ 14 Mehrwertsteuer geren Wasserverbrauchs zu führen; Abs. 3 Satz 2 gilt ent-
Zu den Beiträgen, Kostenerstattungsansprüchen und Ge- sprechend. 
bühren wird die Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetz- (3) Der Nachweis der verbrauchten und der zurück-
lichen Höhe erhoben. gehaltenen Wassermengen obliegt dem Gebühren-

pflichtigen. Er ist grundsätzlich durch geeichte und ver-
§ 15 Pflichten der Beitrags- und Gebührenschuldner plombte Wasserzähler zu führen, die der Gebührenpflich-

Die Beitrags- und Gebührenschuldner sind verpflichtet, tige auf eigene Kosten fest zu installieren hat. Bei landwirt-
dem Markt für die Höhe der Abgabe maßgebliche Verände- schaftlichen Betrieben mit Viehhaltung gilt für jedes Stück 
rungen unverzüglich zu melden und über den Umfang Großvieh bzw. für jede Großvieheinheit eine Wasser-
dieser Veränderungen – auf Verlangen auch unter Vorlage menge von 15 m³ pro Jahr als nachgewiesen. Maßgebend 
entsprechender Unterlagen – Auskunft zu erteilen. ist die im Vorjahr durchschnittlich gehaltene Viehzahl. 

Der Nachweis der Viehzahl obliegt dem Gebühren-
§ 16 Inkrafttreten pflichtigen; er kann durch Vorlage des Bescheids der 

(1) Diese Satzung tritt zum 01.01.2026 in Kraft. Tierseuchenkasse erbracht werden. 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung des Marktes Wittislingen (4) Vom Abzug nach Abs. 3 sind ausgeschlossen 
vom 26.06.2019 mit dem Stand der 1. Änderungssatzung a. Wassermengen bis zu 12 m³ jährlich, sofern es sich um 
vom 29.10.2021 außer Kraft. Wasser für laufend wiederkehrende Verwendungszwecke 

handelt, oder 
Wittislingen, den 20.11.2025 b. das hauswirtschaftlich genutzte Wasser und 
Thomas Reicherzer c. das zur Speisung von Heizungsanlagen verbrauchte 
1. Bürgermeister Wasser. 

(5) Im Fall des § 10 Abs. 3 Sätze 3 bis 5 ist der Abzug auch 
insoweit begrenzt, als der Wasserverbrauch 35 m³ pro Jahr 
und Einwohner, der zum Stichtag 01.01. eines jeden 
Kalenderjahres mit Wohnsitz auf dem heranzuziehenden 
Grundstück gemeldet ist, unterschreiten würde. In begrün-Zweite Satzung zur Änderung der Beitrags- 
deten Einzelfällen sind höhere betriebsbezogene Schät-

und Gebührensatzung zur Entwässerungs- zungen möglich. 
satzung des Marktes Wittislingen 
vom 12.10.2017 (BGS-EWS) § 3 

Diese Satzung tritt zum 01.01.2026 in Kraft. Auf Grund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgaben-
gesetzes (KAG) erlässt der Markt Wittislingen folgende 

Wittislingen, den 20.11.2025 Erste Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebühren-
satzung zur Entwässerungssatzung des Marktes Wittis-

Thomas Reicherzer lingen vom 12.10.2017, zuletzt geändert 29.10.2021: 
1. Bürgermeister 

§ 1 
§ 10 der Beitrags- und Gebührensatzung zur Ent-
wässerungssatzung erhält folgende Fassung: 
(1) Die Einleitungsgebühr wird nach Maßgabe der nach-
folgenden Absätze nach der Menge der Abwässer be- Vorfreude auf die Adventsfenster 2025 – Ein 
rechnet, die der Entwässerungseinrichtung von den ange- Dankeschön an alle Beteiligten
schlossenen Grundstücken zugeführt werden. Die Adventszeit naht und auch in diesem Jahr öffnet sich 
Die Gebühr beträgt 3,93 € pro Kubikmeter Abwasser. wieder jeden Abend ein neues Adventsfenster in der 
(2) Als Abwassermenge gelten die dem Grundstück aus der Marktgemeinde Wittislingen. Ab dem 1. Dezember lädt 
Wasserversorgungseinrichtung und aus der Eigengewin- jedes Fenster ab ca. 16:30 Uhr dazu ein, entdeckt zu 
nungsanlage zugeführten Wassermengen abzüglich der werden – eine schöne Gelegenheit für Begegnung und 
nachweislich auf dem Grundstück verbrauchten oder gemeinsames Erleben der Vorweihnachtszeit.
zurückgehaltenen Wassermengen, soweit der Abzug nicht Der Plan für die verschiedenen Adventsfenster ist als 
nach Abs. 4 ausgeschlossen ist. Die Wassermengen wer- Einleger in diesem Amtsblatt beigefügt. Dort kann jeder 
den durch geeichte Wasserzähler ermittelt. Sie sind vom nachlesen, wo und wann sich die einzelnen Fenster öffnen. 
Markt Wittislingen zu schätzen, wenn Einige Fenster bieten zusätzlich kleine kulinarische 
1. ein Wasserzähler nicht vorhanden ist, oder Highlights, die die festliche Atmosphäre noch bereichern.
2. der Zutritt zum Wasserzähler oder dessen Ablesung Ein herzlicher Dank geht an alle, die sich an dieser Aktion 
nicht ermöglicht wird, oder beteiligen – durch kreative Fenstergestaltungen oder das 
3. sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass ein Mitwirken an der Organisation. Gemeinsam wird die 
Wasserzähler den wirklichen Wasserverbrauch nicht an- Adventszeit zu einem besonderen Erlebnis für alle.
gibt. Werden die Wassermengen nicht vollständig über 
Wasserzähler erfasst, werden als dem Grundstück aus der 
Eigengewinnungsanlage zugeführte Wassermenge pau-
schal 15 m³ pro Jahr und Einwohner, der zum Stichtag 
01.01. eines jeden Kalenderjahres mit Wohnsitz auf dem 
heranzuziehenden Grundstück gemeldet ist, neben der 
tatsächlich aus der öffentlichen Wasserversorgung abge-
nommenen eingesetzt, insgesamt aber nicht weniger als 
35 m³ pro Jahr und Einwohner. In begründeten Einzelfällen 
sind ergänzende höhere Schätzungen möglich. Es steht 
dem Gebührenpflichtigen frei, den Nachweis eines niedri-



Abgabe Zählerstände Wasser und Abwasser
In diesen Tagen erhalten Sie die Zählerkarten zur Abgabe 
der Wasserzählerstände zur Jahresendabrechnung 2025.
Wir bitten Sie, uns die Zählerkarten bis spätestens 07. 
Dezember 2025 zurückzusenden.
Nutzen Sie doch die Online-Eintragung! Unter www.vg-

Stimmungsvolles Laternenfest mit Beteiligung des wittislingen.de bei „Das Neueste aller Gemeinden“ können 
Kindergartens Sie bequem zu jeder Uhrzeit von Zuhause aus die Zäh-
Am 11.11.2025 feierte die Kita Rappelkiste ein stimmungs- lerstände eintragen. Einfacher geht es nur noch mit QR-
volles Laternenfest. In der Kirche eröffnete ein Wortgottes- Code. Im letzten Jahr nutzten den Online-Service bereits 
dienst den Abend, begleitet von einem kleinen Martinsspiel rund 40 % der Verbraucher in den Gemeinden Wittislingen 
und der Ausgabe der Martinsbrote. Anschließend zogen und Ziertheim.
die Kinder mit ihren selbstgebastelten Laternen zum Bitte beachten Sie den Abgabetermin, da wir sonst den 
Schulhof, wo sie gemeinsam mit den Erzieherinnen einen Verbrauch für Ihre Jahresabrechnung schätzen müssen.
fröhlichen Laternenreigen tanzten. Den gemütlichen Ab-
schluss bildete ein Fingerfoodbuffet, das der Elternbeirat 
organisiert hatte. Ein herzliches Dankeschön an alle Eltern Aus der Verbandsversammlung
für ihre Beiträge. Der Zweckverband Renaturierung Dattenhauser Ried hat 
  sich in seiner Sitzung vom 24.11.2025 mit folgenden 

Themen befasst:

1. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026 - Bera-
tung und Beschlussfassung
Die Verbandsversammlung beschließt die Haushalts-
satzung und den Haushaltsplan 2026 einschließlich seiner 
Anlagen entsprechend dem in der Sitzung vorgelegten 
Entwurf.

2. Vorstellung Rechenschaftsbericht 2024 des Zweck-
verbandes "Renaturierung Dattenhauser Ried"

3. Jahresrechnung 2024 - Feststellung und Entlastung
3.1. Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben im 
Haushaltsjahr 2024 werden genehmigt. Die Jahresrech-
nung für das Haushaltsjahr 2024 wird gemäß Art. 40, 26 
KommZG i.V.m. Art. 102 Abs. 3 GO entsprechend der in der 
Anlage 1 dargestellten Ergebnissen festgestellt.

3.2. Der Entlastung für die Jahresrechnung 2024 entspre-
chend Art. 40, 26 KommZG i.V.m. Art. 102 Abs. 3 GO wird 
zugestimmt.

Hinweis: 
Am 29.11.2025 ist der Wald in Reistingen aufgrund einer 
Drückjagd gesperrt.Thomas Reicherzer
Deshalb ist auch die Verbindungsstraße zwischen Reis-Erster Bürgermeister
tingen und Eglingen gesperrt.
Wir bitten um Beachtung.

 
Thomas Baumann
Erster Bürgermeister

Sitzung des Gemeinderates Ziertheim
Die nächste Sitzung des Gemeinderates Ziertheim findet 
am Donnerstag, den 11.12.2025, um 19:00 Uhr im Sit-
zungssaal, Hauptstraße 18, 89446 Ziertheim statt.

Die Details der Tagesordnung sind ab 04.12.2025 (ab 
19:00 Uhr) auf der Website der VG Wittislingen / Die Der Ärztliche Notfalldienst ist unter der Telefonnummer 
Verwaltungsgemeinschaft / RIS-Portal und auf der Website 116 117 bei der Kassenärztlichen Vereinigung zu errei-
der Gemeinde Ziertheim zu finden. chen.
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Störungsstellen 
- 24 Stunden am Tag erreichbar -

Gas:  EnBW ODR Ellwangen
            Wittislingen, Tel. 07961/9336-1402
           Mödingen - Baugebiet Bergheim -
      Tel. 07961/9336-1402
            Ziertheim, Tel. 07961/9336-1402

Wasser:      Bayr. Rieswasserversorgung Nördlingen
                    Mödingen, Tel. 0800/2790279

Zweckverband Landeswasserversorgung
Langenau 
Wittislingen Tel. 07345-9638-2120
Gemeinde Ziertheim Tel. 07345-9638-2120

Strom:       EnBW ODR Ellwangen
      VG-Bereich (ohne Schabringen)  
                    Tel. 07961/9336-1401
   Lechwerke Augsburg
   Schabringen, Tel. 0800/5396380

Standort Defibrillatoren 
im Gebiet der Verwaltungs-
gemeinschaft  Wittislingen

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
im Notfall ist es wichtig schnell zu handeln. 
Defibrillatoren können Leben retten.

• Standort Bergheim:
Haus der Feuerwehr, Finninger Straße 19, Bergheim 

• Standort Dattenhausen Übertrittsveranstaltungen 
Außen am Feuerwehrhaus, direkt am Eingang,  am Albertus-Gymnasium Lauingen
Regens-Wagner-Straße 10, Dattenhausen Zur ausführlichen Information von Eltern und Kindern, 
• Standorte Mödingen: die den Übertritt in die 5. Jahrgangsstufe eines Gym-
- am Feuerwehrhaus, Hauptstr. 10 nasiums planen, veranstalten wir den
- Vereinsheim Mödingen,  Zöschlingsweilerst. 43, 
  (jedoch nur bei Vereinsbetrieb zugänglich), Mödingen Informationsabend für Eltern 

am Mittwoch, dem 14. Januar 2026, Beginn: 19:00 Uhr
• Standort Reistingen
Außen am Feuerwehrhaus, direkt am Eingang, und unseren Tag der offenen Tür für Kinder und Eltern
Zugang über Keltenstraße, Reistingen am Samstag, dem 24. Januar 2026 

von 09:30 Uhr bis 13:00 Uhr.
• Standort Ziertheim
- am Gebäude der Gemeindekanzlei, Hauptstr. 18 Am Informationsabend für Eltern werden die Ziele und 
- am Eingang der Sporthalle Inhalte der Ausbildungsrichtungen, besondere Angebote 
vom SV Ziertheim-Dattenhausen, Reistinger Str. 1 des Albertus-Gymnasiums und Organisatorisches vorge-

stellt. 
• Standort Wittislingen: Beim Tag der offenen Tür können Eltern und Kinder das 
Geschäftsstelle der Kreis- und Stadtsparkasse Schulhaus und ausgestellte Projekte besichtigen sowie in 
Wittislingen, im Raum des Geldautomaten, den Präsentationen der Fachschaften erste Einblicke in die 
Marienplatz 7, Wittislingen Unterrichtsgestaltung am Albertus-Gymnasium gewinnen 

und den Lehrkräften bei der Arbeit über die Schulter 
• Standort Schabringen: schauen. Nach der Begrüßung in der Aula erfolgen zahl-
Außen am Feuerwehrhaus, linke Außenwand, Kirchplatz 7, reiche Aktivitäten. Für persönliche Einzelberatungen durch 
Schabringen die Schulleitung sowie die Beratungs- und Fachlehrkräfte 

ist ausreichend Zeit vorgesehen. Kinder, die ein Musik-
• Standort Zöschlingsweiler: instrument spielen, dürfen dieses und eigene Noten zum 
Bei den Glascontainern, Mathias-Sieber-Straße, Vorspielen mitbringen. Vielfältige Aktivitäten und Projekte 
Zöschlingsweiler geben den Kindern und den Eltern einen Einblick in das 

Schulleben. 
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Informationsmaterial kann im Sekretariat unserer Schule Veranstaltungsort:
unter Telefon (09072) 95387-0, per E-Mail unter Berufsinformationszentrum der 
info@albertus-gymnasium.de angefordert oder direkt von Agentur für Arbeit Donauwörth
der Homepage heruntergeladen werden. Zirgesheimer Str. 9, 86609 Donauwörth
Die Schulleitung und das Beratungsteam stehen bereits Bitte Seiteneingang benutzen!
jetzt jederzeit zur persönlichen Beratung und zum per-
sönlichen Gespräch zur Verfügung. Terminvereinbarung 
gerne über das Sekretariat.
Internet-Seite des Albertus-Gymnasium Lauingen:
www.albertus-gymnasium.de

Im Rahmen der diesjährigen Generalversammlung des 
TSV Mödingen-Bergheim wurden mehrere langjährige Mit-
glieder aus der Vorstandschaft verabschiedet. Nach drei 
Jahren engagierter Mitarbeit als Beisitzer verlässt Maxi-
milian Joas die Vorstandschaft, ebenso wie Florian Schal-
ler, der den Verein zwölf Jahre lang tatkräftig unterstützt 
und bis zuletzt als Spielleiter vertreten hat. Sascha Mayr, 
der mit Michael Reschnauer und Florian Sing das Drei-
gestirn der Vorstandschaft gebildet hat, entschloss sich 
ebenfalls, sein Amt nach sechs Jahren niederzulegen. Ein 
ganz besonderer Dank gilt Josef Ebensberger, der über 
beeindruckende 40 Jahre hinweg mit großem Einsatz und 
Herzblut in verschieden Funktionen für den TSV tätig war. 
Der Verein bedankt sich bei allen für ihre wertvolle Arbeit, 
ihren Einsatz und ihre Verbundenheit zum TSV. Ihr Enga-
gement hat das Vereinsleben über viele Jahre geprägt und 
entscheidend mitgestaltet. Der TSV Mödingen-Bergheim 
wünscht ihnen für die Zukunft alles Gute und hofft, sie auch 
weiterhin als treue Fans unseres Vereins begrüßen zu 
dürfen.

Berufe in Uniform - Infonachmittage im Berufsinforma-
tionszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit Donauwörth

Berufe in Uniform - Unsere Polizei
Am Freitag, 05. Dezember 2025 von 14:30 Uhr bis 16:00 
Uhr sind die Bayerische Polizei und die Bundespolizei im 
BiZ vor Ort und stellen ihre Ausbildungs- und Studien-
möglichkeiten vor. Hier bietet sich die Möglichkeit, alle 

Von links nach rechts: Florian Sing, Josef Ebensberger, Fragen im direkten Gespräch zu klären.
Maximilian Joas, Michael Reschnauer

Berufe in Uniform – Zoll und Justizvollzugsdienst
Am Freitag, 12. Dezember 2025 informieren Vertreter von 
Zoll und Justizvollzugsdienst in der Zeit von 14:30 bis 16:00 
Uhr über ihre Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten und 
stehen für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.

Berufe in Uniform – Unsere Bundeswehr
Am Mittwoch, 28.01.2025 von 14:30 bis 17:00 Uhr stellt 
sich die Bundeswehr unter dem Motto „Dein Start in die 
Grundausbildung“ vor. Wer schon immer mal wissen wollte, 
wie es sich anfühlt, eine Uniform zu tragen oder wie schwer 
denn der Rucksack eines Soldaten nun wirklich ist, kann 
das hier live an einem Hindernisparcours erleben! Infor-
mationen über die beruflichen Möglichkeiten, die sich bei 
der Bundeswehr bieten, werden natürlich auch geliefert – 
im Vortrag und im persönlichen Gespräch.
Anmeldung ist nicht erforderlich!

Sehr geehrte Damen und Herren,
im Rahmen der Rufbusse haben wir am vergangenen 
Dienstag, 11.12.2025 sehr kurzfristig die Mitteilung erhal-
ten, dass die Bundesförderung bis einschließlich 
30.04.2026 verlängert wurde.
Im Hinblick auf die Beschlusslage im Landkreis bedeutet 
das, dass alle Rufbusse im Landkreis noch einmal bis 
30.04.2026 verkehren können und werden. Dies ist bereits 
mit dem Verkehrsunternehmen sowie der Regierung von 
Schwaben besprochen, die Genehmigungen liegen auch 
bereits vor.
Das heißt, dass auch in diesem Zeitraum der Landkreis die 
erforderlichen Eigenmittel trägt und die beteiligten Städte 
und Gemeinden sich nicht finanziell beteiligen.
Ich bitte Sie daher, diese Verlängerung bis 30.04.2026 in 
Ihrem Gebiet entsprechend zu kommunizieren, gleichzeitig 
aber auch, dass mit diesem Zeitpunkt die Rufbusse im 
Landkreis enden.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung auch im Namen von 
Landrat Markus Müller.

Freitag, 28.11. König- und Meisterschießen
Freitag, 05.12. König- und Meisterschießen
Freitag, 12.12. König- und Meisterschießen
Freitag, 19.12. Sternchenschießen und letztes 

König- und Meisterschießen
Freitag, 02.01. Dreikönigsschießen
Freitag, 09.01. Preisschießen
Schießbeginn, jeweils 19:30 Uhr

Voranzeige: 05.01. Dreikönigsfeier, 
Beginn ab 19.00 Uhr. 
Zur Dreikönigsfeier mit Bekanntgabe der Meister und Köni-
ge, Gewinner des Dreikönigspokals sowie Preisver-
teilungen und Ehrungen sind alle recht herzlich eingeladen.
Die Vorstandschaft

Vereine Mödingen/Bergheim

TSV Mödingen/Bergheim

Schützenverein Mödingen 1895 e. V.
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Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen, und wir, der 
Musikverein Mödingen, laden herzlich zu unserem tra-
ditionellen Jahresabschlusskonzert am 3. Advents-
samstag, dem 13. Dezember 2025, um 19.30 Uhr in die 
Turnhalle des Klosters Maria Medingen ein.
(Saalöffnung 19.00 Uhr)
Den festlichen Abend eröffnen wie gewohnt die Jungen Die Altpapiersammlung des TSV Wittislingen findet am 
Egautaler, bevor die Stammkapelle das musikalische Pro- 29.11.2025 ab 10:00 Uhr statt.
gramm übernimmt.
Unter dem Motto „Hymnen der Musik“ haben die Musi-
kerinnen und Musiker der Stammkapelle unter der Leitung 
von Marcel Neubauer ein abwechslungsreiches Konzert 
vorbereitet, in dem Sie so manche bekannte Melodie wie-
dererkennen werden. Freuen Sie sich auf entspannte 
musikalische Stunden mit Stücken von Queen und ABBA – 
und lassen Sie mit uns gemeinsam die 80er-Jahre wieder 
aufleben.
Wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch und laden alle herz-
lich ein, diesen besonderen Abend mit uns zu verbringen!

Außerordentliche Generalversammlung
Die außerordentliche Generalversammlung der Feuerwehr 
Bergheim findet am Montag, den 01. Dezember 2025, um 
19:30 Uhr im Haus der Feuerwehr statt. Hierzu laden wir 
alle Vereinsmitglieder, sowie Bürgermeister Walter Joas 
und alle Gemeinderäte recht herzlich ein. Abt. Handball

Tagesordnungspunkte: Handball HSG Lauingen-Wittislingen
1. Begrüßung  
2. Satzungsänderung Heimspiele in der Schulsporthalle Wittislingen
    § 8 Vorstandschaft  
    § 11 Kassenführung Sonntag, 30.11.25
3. Neuwahl der Vorstandschaft 17:00 Uhr männl.B gg Leipheim
4. Wünsche, Anträge, Sonstiges  

Samstag, 06.12.25
Der Entwurf der neuen Satzung liegt ab sofort im Flo- 13:00 Uhr weibl.B gg Bäumenheim
riansheim aus. 15:00 Uhr weibl.C gg Gundelfingen
Die Vorstandschaft 17:00 Uhr männl.C gg Haunstetten

Sonntag 07.12.25
ab 09:00 Uhr E-2 Spieltag

Die diesjährige Waldweihnacht findet am 23.12.2025 statt.  
Treffpunkt ist um 18.00 Uhr an der Kirche. Heimspiele Stadthalle Lauingen
Bitte bringt eine Tasse mit und denkt an warme Kleidung. Sonntag, 07.12.25
 ab 10:30 Uhr männl.D Spieltag

Der Bergheimer Badwanna Club  
wünscht Allen ein frohes Weihnachtsfest Auswärtsspiele:

und einen guten Rutsch ins Jahr 2026. Samstag, 29.11.25
 ab 14:00 Uhr E-Jugend in Günzburg
Die Vorstandschaft 16:00 Uhr Damen in Haunstetten

Sonntag, 30.11.25
13:30 Uhr weibl.B in Schrobenhausen
18:00 Uhr Herren1 in Günzburg
 
Samstag, 06.12.25

Abt. Jugendfussball 15:30 Uhr Herren2 in Göggingen
18:00 Uhr männl.A in Friedberg

Sonntag, 07.12.25
13:00 Uhr Damen2 in Königsbrunn
 
 

wird der Nikolaus auf Spendenbasis entlohnt, die der 
Jugend der Abteilung Fußball zu Gute kommt.Bei Inte-
resse, Fragen zum Nikolausdienst oder Reservierung 
melden Sie sich bitte bis spätestens 30.11.2025 bei 
Irmgard Böhm per E-Mail: jugendfussball@tsv-
wittislingen.de oder telefonisch unter 0175/1765271

Nikolausdienst
Auch in diesem Jahr bietet die Jugendabteilung Fußball 
des TSV Wittislingen einen Nikolaus für Familien in Wittis-
lingen den Ortsteilen Mödingen Bergheim, Ziertheim, 
Zöschlingsweiler und Schabringen an. Für seine Dienste 

Musikverein Mödingen e. V.

FFW Bergheim

Bergheimer Badwanna Club e. V.

Vereine Wittislingen

TSV Wittislingen
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Weihnachtsfeier
Am morgigen Samstag, den 29.11.2025 findet um 18:30 
Uhr unsere diesjährige Weihnachtsfeier im Gerätehaus 
statt. Hierzu sind alle aktiven Mitglieder mit Partner sowie 
die Jugendgruppe herzlich eingeladen.

Jugendübung
Am Montag, den 01.12.2025 findet um 18:00 Uhr eine 
Jugendübung statt.

Gesamtübung
Am Montag, den 08.12.2025 findet um 19:00 Uhr eine 
Gesamtübung statt.

Kinderfeuerwehr
Am Donnerstag, den 11.12.2025 findet um 16:00 Uhr eine 
Kinderfeuerwehrübung statt.

Freiwillige Feuerwehr Wittislingen
-Der Schriftführer-
www.feuerwehr-wittislingen.de
www.instagram.com/ff.wittislingen
www.facebook.com/feuerwehr.wittislingen

Adventskonzert in Wittislingen
Einladung zur Adventsfeier - Erinnerung 

Liebe Wittislinger, liebe Freunde der Blasmusik Wie bereits angekündigt,  findet die Adventsfeier des VdK 
Am vierten Adventssonntag lädt der Musikverein wieder Ortsverbandes Wittislingen am Samstag, den 06. De-
herzlich zu seinem Adventskonzert in der Pfarrkirche zember 2025 um 14 Uhr im Schützenheim in Ziertheim 
Wittislingen. statt.  Wir freuen uns auf ihr Kommen. 
Beginn am 21. Dezember 2025 ist um 16 Uhr. VdK Ortsverband Wittislingen 
Mit besinnlicher Musik und Adventsliedern stimmen der Hans Franke,  1. Vorstand 
Musikverein Wittislingen mit seiner Stammkapelle, den 
Nachwuchsmusikern der VG-Jugendorchester „Junge 
Egautaler“ und „Egau-Kids“, die Grundschüler der Bläser-
klasse und unsere Kleinsten in der Blockflötengruppe auf 
das bevorstehende Weihnachtsfest ein. Genießen Sie 
gemeinsam mit uns die festliche Atmosphäre und die 
Vorfreude auf die schönste Zeit des Jahres. 
Im Anschluss lassen wir den Abend im Pfarrheim bei einer 
Tasse Glühwein oder Punsch und heißen Würstchen ge-
mütlich ausklingen. Der Eintritt ist wie immer frei.

Auf Ihr Kommen freut sich 
der Musikverein Wittislingen e.V. 
und alle großen und kleinen Musiker
www.mv-wittislingen.de

Junge Union Egautal/Lauingen sammelt für die Tafel
Die Junge Union möchte Ihnen, liebe Bürgerinnen und Bür-
ger, von Herzen „Danke!“ sagen für die zahlreichen Le-
bensmittelspenden, die wir im Rahmen unserer Sammel-
aktion für die Dillinger Tafel erhalten haben. Ihre Spende 
bedeutet uns und noch mehr den Menschen, denen wir 
damit helfen dürfen, sehr viel.
Unser besonderer Dank gilt auch dem Team des EDEKA-
Marktes Baidinger, die uns wieder ermöglicht haben, diese 
Aktion durchzuführen.

Wir wünschen Ihnen sowie Ihren Familien eine besinnliche 
Adventszeit.

(v.l.n.r.) Regina Keim (EDEKA Baidinger), Benedikt De-
cker, Franziska Loibl, Philipp Schombacher und Dominik 
Loibl. 
Bild: JU.

 
02.12., 20:00 Uhr:
Egaudartler 2 : DC Eglingen 2

03.12., 20:00 Uhr:
SVK Darter : Egaudartler 2

Nominierungsversammlung des SPD-OV Wittislingen 
und der Unabhängigen Bürger für die Gemeinderats-
wahl am 08.03.2026
Liebe Freunde, Genossen und Mitbürger,
hiermit laden wir Euch herzlich für die Aufstellungsver-
sammlung für die Gemeinderatswahl am 08.03.2026 ein.
Datum:     Mittwoch, 03.12.2025
Uhrzeit:    19:30 Uhr
Ort:             Pfarrheim Wittislingen

Freiwillige Feuerwehr Wittislingen

Unabhängige Bürger

SPD - Wittislingen

Musikverein Wittislingen e.V.

Egaudartler

Junge Union Egautal / Lauingen

VdK Ortsverband Wittislingen 

mit den umliegenden Gemeinden



Dienstag, 02.12.2025   
ab 20:00 Uhr    

Unsere diesjährige Weihnachtsfeier findet am Samstag, RWK LP Auflage Gauliga 2   Wittislingen 2 - Dattenhsn. 1
den 06. Dezember 2025 um 18.00 Uhr im Gasthof „Zum  
Schlössle“  in Finningen statt. Mittwoch, 03.12.2025 ab 18:00 Uhr: Jugendtraining
Hierzu laden wir alle Mitglieder mit ihren Familien recht  
herzlich ein, um einen besinnlichen Abend zu verbringen. Freitag, 05.12.2025 ab 19:30 Uhr    

Vereinsmeisterschießen
Mit kameradschaftlichem Gruß  
Manfred Sand, 1.Vorstand Dienstag, 09.12.2025  ab 18:00 Uhr: Jugendtraining

 
Freitag, 12.12.2025 ab 19:30 Uhr    
Vereinsmeisterschießen
ab 20:00 Uhr     
RWK LG Auflage A-Klasse 2 Dattenhsn. 2 - Wittislingen 4
RWK  LP Gauliga Deisenhfn. - Dattenhsn.
RWK LG Auflage Gauliga 1 Sontheim - Dattenhsn.

Christbaumkugelschießen SONNTAG 07.12.25, 14 Uhr  
FÜR ALLE !!! Samstag, 13.12.2025 ab 17:00 Uhr   
Wann darf man schon die Kugeln vom Christbaum schie- Weihnachtsmarkt in Dattenhausen
ßen? Beim Schützenverein Ziertheim darfst Du das und  
ohne Ärger dafür zu bekommen. Trainingsabend Mittwoch

Ab sofort kann wieder jeden Mittwoch als Trainingsabend 
Wann: SONNTAG, 07.12.25 ab 14.00 Uhr genutzt werden. Die Trainingsabende stehen auch Nicht-
Wo: Schützenheim Ziertheim Mitgliedern offen, um den Schießsport unter fachkundiger 
Alle, die Interesse haben und Spaß haben wollen, egal ob Anleitung kennen zu lernen.
Vereinsmitglied oder nicht, egal aus welchem Ort, einfach  Vorstandschaft
wer Lust und Laune dazu hat und Spaß haben will.
Tolle Preise gibt´s zu gewinnen und es gibt Kaffee und 
lecker Kuchen.

Schießtermine:
Freitag, 28.11.25 und 05.12.2025 um 20 Uhr
Weihnachtsschießen.
Die weiteren Termine sind jeweils freitags.
Wir freuen uns auf Euer zahlreiches Kommen und viele 
Treffer ins Schwarze.
Anja Wunderle, Schriftführerin

 

Einladung zur Nominierungsversammlung
Liste Gemeinderat und Bürgermeister
Kommunalwahl im März 2026

Hiermit laden wir alle Bürger herzlich zur kommenden 
Nominierungsversammlung ein.
Im Rahmen dieser Versammlung erfolgt die Nominierung 
der Gemeinderatsliste sowie des Bürgermeisterkandi-
daten für die bevorstehende Kommunalwahl im März 2026.
Bürger, welche sich hier aktiv beteiligen wollen, sind 
herzlich willkommen.
Über ein zahlreiches Erscheinen und eine aktive Teilnahme 
würden wir uns sehr freuen.

Vorstand Martin Kienle

Herzliche Einladung zum Weihnachtsmarkt des Musik-
Terminvorschau: vereins Egautal Dattenhausen am Samstag, den 13. 
Freitag, 28.11.2025 ab 19:30 Uhr    Dezember 2025! 
Vereinsmeisterschießen Los geht es bereits ab 12:00 Uhr mit unserem traditionellen 
ab 20:00 Uhr    Christbaumverkauf solange der Vorrat reicht. 
RWK LG Auflage A-Klasse 2  Dattenhsn. 2 - Mörslingen Um 17:00 Uhr stimmt der Gottesdienst feierlich auf den 
RWK LG Auflage Gauliga 1  Dattenhsn. 1 - Ballmertsh. 1 Adventsabend ein, bevor wir dann ab 17:30 Uhr offiziell den 
RWK LP Gauliga                    Aislingen 1 - Dattenhsn.1 Weihnachtsmarkt eröffnen. 

Einladung zur Nominierungsversammlung – Kommu-
nalwahl im März 2026
Datum:      30.11.2025
Uhrzeit:  19:00 Uhr
Ort:           Gasthaus Rad Dattenhausen                 
Im Rahmen dieser Versammlung werden die Kandida-
tinnen und Kandidaten für den Gemeinderat auf der Liste 
der Wählergemeinschaft Dattenhausen nominiert. Alle 
wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger sind herzlich 
eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen und durch 
ihre konstruktive Mitwirkung die Liste aktiv mitzugestalten 
und zu unterstützen.

Neben einer möglichen eigenen Kandidatur ist die aktive 
Datum :      08.12.2025 Teilnahme an der Nominierung von Bedeutung, um die 
Uhrzeit:    19:30 Uhr Listenplätze gemeinsam zu bestimmen und den nomi-
Ort:             Sportheim Ziertheim nierten Kandidaten eine aussichtsreiche Position für die 

Gemeinderatswahl in der Gemeinde Ziertheim zu ermög-
lichen.

Auch wenn wir kein „Ortschaftsdenken“ unterstützen, 
sehen wir es für äußert wichtig an, für unsere Liste eine 
ausreichende Zahl an Kandidaten und eine bestmögliche 
Unterstützung durch die Bürger aus Dattenhausen zu 
erreichen.

A. Wagner       E. Linder       W. Burdack
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Krieger- und Soldatenverein Wittislingen

Vereine Ziertheim

Schützenverein Eichenlaub Ziertheim e. V.

CSU Ortsverband Ziertheim

Wählergemeinschaft Dattenhausen

Schützenverein “Hubertus” Dattenhausen e.V.
Musikverein “Egautal” Dattenhausen e. V.
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Passend zu St. Martin haben die Kinder der Kindergruppe 
Kommen Sie vorbei, bringen Sie Familie, Freunde und gute Dattenhausen etwas Freude geteilt und die Aktion "Ge-
Laune mit. schenk mit Herz" von Humedica unterstützt. 
Gemeinsam wollen wir einen wundervollen Abend verbrin- Zusammen mit ihren Eltern konnten sie Päckchen für die 
gen und uns auf die schönste Zeit des Jahres einstimmen. Kinder in Not packen, die rechtzeitig bis Weihnachten an 

hilfsbedürftige Familien in Osteuropa verteilt werden. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Ein großes DANKESCHÖN an alle, die mitgemacht haben 

und an die Sammelstelle von Melanie Göttle in Mödingen. 
Sylvi Wagner und Anja Linder

Einladung zur Nominierungsveranstaltung

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Ziertheim,
hiermit laden wir Sie herzlich zur Nominierungsveran-
staltung der „Freien Wählervereinigung Ziertheim“ ein. Die 
Veranstaltung findet am Mittwoch, den 17. Dezember 
2025, im Sportverein des SV Ziertheim-Dattenhausen um 
19.00 Uhr statt.
An diesem Abend nominieren wir unsere Kandidatinnen 
und Kandidaten für die kommende Kommunalwahl. Zudem 
möchten wir Ihnen Einblicke in unsere Ziele und 
Schwerpunkte geben und freuen uns auf den Austausch 
mit Ihnen. Wer an diesem Termin verhindert ist, hat die 
Möglichkeit, sich schriftlich gekennzeichnet durch eine an-
wesende Person der Versammlung zur Wahl aufstellen zu 
lassen.
Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen!

Mit freundlichen Grüßen
Freie Wählervereinigung Ziertheim
Marina Triebel, Jörg Mall und Leonhard Reck

www.mv-egautal.de

Bei zwei Anlässen wird das Vokalensemble Dattenhausen 
in nächster Zeit in Dillingen zu hören sein: Am kommenden 
Montag, dem 1. Dezember, um 18.30 Uhr eröffnet der Chor 
unter der Leitung von Josef Gschwind die diesjährige 
Reihe der „Abendmusiken im Advent“ in der Basilika St. 
Peter. Zwei Wochen später, am Sonntag, dem 14. Dezem-
ber, findet dann das schon traditionelle vorweihnachtliche 
Konzert des Vokalensembles in der Christkönigskirche von 
Regens Wagner statt. Bei diesem werden – neben den 
schon in der Basilika vorgetragenen Melodien – noch 
weitere adventliche und weihnachtliche Chorsätze zu 
hören sein. Wie schon häufiger in den letzten Jahren wird 
die Harfenistin Stefanie Rühl aus Günzburg den instrumen-
talen Part des Konzertes bestreiten. 
Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr, der Eintritt ist 
frei.

Kindergartengruppe Dattenhausen

Vokalensemble Dattenhausen

Freie Wählervereinigung Ziertheim

http://www.mv-egautal.de
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Adventsfenster
in Wittislingen vom 1.12. bis 24.12. in der ganzen Ge-

Am Sonntag, 14.12.2025 um 19:00 Uhr findet im Dorfhaus meinde. (vgl. Amtsblatt der VG mit Rundkurs) am 2.12. am 
Reistingen die Nominierungsversammlung der Wählerge- Pfarrheim in der Gartenhütte beim Ulrichsgarten: 
meinschaft Reistingen statt. Herbergssuche von Maria und Josef; in Mödingen ab dem 
Für die Kommunalwahl am 08. März 2026 wird der Bürger- 1. Advent am Pfarrheim.
meisterkandidat und die Liste für den Gemeinderat der 
Gemeinde Ziertheim der WGR nominiert. Alle wahlberech-
tigten Bürgerinnen und Bürger sind dazu recht herzlich Beichtgelegenheit
eingeladen. Die Beichte ist eine Einladung an mich, mein Leben ehrlich 
Reinhard Kienmoser                             Bernhard Nicklaser anzuschauen und neu anzufangen: 

Christian Löffler Wo stehe ich – in meinem Leben, in meinen Beziehungen 
zu Gott, zu meinem Partner, zu den Eltern, zu Freunden, 

 Kollegen, Nachbarn und zu mir selbst? Beichtgelegenheit 
vor den Gottesdiensten, siehe Gottesdienstordnung.

Rorate
Herzliche Einladung zu den Rorate-Messen in unserer 
Pfarreiengemeinschaft. Termine entnehmen sie Bitte aus 
der Gottesdienstordnung.

Familien-Wortgottesfeiern im Advent
Am zweiten und dritten Adventssonntag findet in zwei 
Pfarreien unserer PG FamilienWortgottesdienste statt. Als 
Themen hat das Kinderpastoralteam ausgesucht: 
AUFBRUCH – SICH AUF DEN WEG MACHEN. 
2. Advent, 07.12.25 um 10:00 Uhr in Wittislingen: Pfarrgemeinderat Bergheim
„EIN ENGEL bricht auf und macht sich auf den Weg“ Am Sonntag, 30.11.2025 laden wir Sie ganz herzlich um 
3. Advent, 14.12.25 um 10:00 Uhr in Burghagel 16.00 zu unserem alljährlichen Pfarrfamilienadvent ein.
mit Vorstellung der KommunionkinderLicht im Dunkel unter diesem Motto wollen wir den 
„MARIA UND JOSEF MACHEN SICH AUF DEN WEG diesjährigen Pfarradvent im Rahmen einer Feier im Garten 
NACH BETLEHEM“ vom Pfarrheim stellen. Gemeinsam wollen wir das Licht 

entdecken. Danach bietet der Pfarrgemeinderat warme 
Frauentragen im AdventLeberkässemmeln, die Landjugend Punsch und Glühwein 
Gewähren Sie der Muttergottes für einen Tag Herberge in und die Minis Waffeln an. Für das leibliche Wohl ist also 
Ihrem Haus. Tragen Sie sich dazu bitte bis zum 05.12. in auch bestens gesorgt. Die Landjugend bietet außerdem 
die Listen ein, die in den Kirchen in Reistingen und Wittis-selbstgebackene Plätzchen zum Verkauf an.
lingen ausliegen.Ab diesem Sonntag wird dann auch das Adventsfenster 

beleuchtet sein. Dieses wird von der Orffgruppe gestaltet.
Adventskalender Auf Ihr Kommen freut sich der Pfarrgemeinderat, die Land-

jugend und die Minis aus Bergheim Nach den Gottesdiensten bieten wir Ihnen den neuen 
Essener Adventskalender vom Bonifatius Verlag mit Lie-
dern, Spielen, Rezepten und Bastelvorlagen sowie Ge-
schichten für 4,50 € an. Gebetsvorlagen zum Hausgottes-Bußgottesdienst 
dienst erhalten sie zum ersten Advent in der Kirche. Zur bewussten Einstimmung in den Advent bieten wir Ihnen 

den Bußgottesdienst am Sonntag, 30.11.2025 um 10.00 
PGR-Wahlen am 1. März 2026 Uhr in Wittislingen an. 
Eine Woche vor den Kommunalwahlen sind im nächsten 
Frühjahr die PGR-Wahlen angesetzt. Adventsnachmittag 
Entscheidend wird sein, ob sich genügend Kandidatinnen in Ziertheim/Dattenhausen 
und Kandidaten zur Wahl stellen und damit eine effektive Herzliche Einladung zum Adventsnachmittag am Sonntag, 
Arbeit in diesem so wichtigen Gremium vor Ort möglich den 30.11.2025, um 14 Uhr im Zehntstadel Dattenhausen. 
sein wird. Die Ermutigung gilt allen, die am Wahltag 16 Gemeinsam starten wir besinnlich in den Advent. Wir 
Jahre alt sind und im Pfarrgebiet wohnen. Zur Wahl gehen freuen uns sehr über Ihren Besuch bei Kaffee und Kuchen. 
dürfen bereits Jugendliche ab 14 Jahren. Auch heuer wollen wir bei dieser Veranstaltung wieder 

Lebensmittel für die "Dillinger Tafel" sammeln. Benötigt 
PG Fahrt werden vorwiegend haltbare Lebensmittel, wie z.B. Zucker, 
vom 12.06. – 14.06.2026 nach Oberammergau mit Ausflü-Mehl, Öl, Milch, Reis, Nudeln usw., sie ist aber auch für 
gen nach Garmisch-Partenkirchen, Kloster Ettal, Schloss Hygieneartikel-Spenden (Zahnpasta, Duschgel etc.) sehr 
Linderhof und Kochelsee. Anmeldung ab sofort im dankbar. Spenden für die Tafel können in Ziertheim auch 
Pfarrbüro (Tel. 1265)zum Gottesdienst am 30.11.2025 um 10 Uhr mitgebracht 

werden. 
Andacht und Dorfadvent in Reistingen
am Samstag 06.12.2025 um 17:30 Uhr beginnen wir mit 
einer kurzen Andacht im Pfarrhof in Reistingen. Im An-
schluss ist gemütliches Beisammensein auf dem Dorfplatz. 

Vielen Dank für den zahlreichen Besuch bei unserem 
Kirchkonzert und Eure großzügigen Spenden. 
Es war uns eine große Freude.

Ulrichscafe
Das Ulrichscafe hat am Dienstag, den 02.12.2025 um 
14.00 Uhr im Pfarrheim Wittislingen für sie geöffnet. 

Wählergemeinschaft Reistingen

Egautaler Musikanten

Kirche
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Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Bei zweifelhaftem und ST. ÄGIDIUS, SCHABRINGEN
schlechtem Wetter muss das gemütliche Beisammensein Sonntag, 30.11. - 1. ADVENT 8.45 Uhr Pfarrgottesdienst f. 
leider entfallen. Auf zahlreichen Besuch aus nah und fern Wilfried Böhm
freuen sich Kirchenverwaltung und Pfarrgemeinderat Mittwoch, 03.12. 18.00 Uhr Rosenkranz 

Samstag, 06.12. Vorabend zum 2. ADVENT 17.30 Uhr 
ST. ULRICH UND MARTIN WITTISLINGEN Beichtgelegenheit 18.00 Uhr Pfarrgottesdienst f. Zita u. 
Sonntag, 30.11. - 1. ADVENT 10.00 Uhr Bußgottesdienst f. Ernst Drazba
Georg Baustel, Thekla u. Johann Schuhmair u. Angeh., Mittwoch, 10.12. 17.30 Uhr Beichtgelegenheit 18.00 Uhr 
Anton Wengert u. Margarethe Schabel, Christl u. Paul Rorate f. Anna u. Georg Schmid m. Sohn Roland
Müller mit Sohn Peter, Max u. Marianne Salzmann, Helma Sonntag, 14.12. - 3. ADVENT (Gaudete) 10.00 Uhr Pfarr-
u. Michael Stempfle m. Mina Gröber, Alois u. Gertrud gottesdienst f. Fridolin Sing m. Maria u. Ernst Wohlmann
Rettenberger, Johann Kugler
Dienstag, 02.12. 13.30 Uhr Beichtgelegenheit 14.00 Uhr ST. VITUS, REISTINGEN
Heilige Messe f. Verst. Kleinle u. Müller14.00 Uhr Ulrichs- Mittwoch, 03.12. 18.00 Uhr Beichtgelegenheit 18.30 Uhr 
cafe Rorate f. Verst. Hitzler, Hefele u. Dickenherr
Sonntag, 07.12. - 2. ADVENT 10.00 Uhr Familien- Samstag, 06.12. 17.30 Uhr Andacht u. Dorfadvent 
Wortgottesdienst Mittwoch, 10.12. 18.30 Uhr Andacht zum Frauentragen im 
Mittwoch, 10.12. 6.30 Uhr Rorate, anschl. Frühstück f. f. d. Pfarrheim 
armen Seelen
Sonntag, 14.12. - 3. ADVENT (Gaudete) 8.45 Uhr ST. VERONIKA, ZIERTHEIM
Pfarrgottesdienst f. Hedwig u. Otmar Kraus, JM f. Paula u. Sonntag, 30.11. - 1. ADVENT 10.00 Uhr Pfarrgottesdienst 
Josef Spegel, Hedwig Messer m. Angeh. u. Fam. Josef u. f. Michael u. Ludwig Nicklaser u. f. Agnes u. August Greiner, 
Josefa Wenger, Roland Hörl, JM f. Emilie u. Walter Heinz, Andreas Frech, Otto u. Erna Schmid, Hannelore Trögele u. 
Elisabeth u. Ulrich Saur m. Angeh., Verst. Wunderle u. Verw., Wilhelmine Müller, Cäcilia Zacher u. Angeh., Florian 
Römer Bernhard, f. Agnes u. Xaver Kimmerle u. Tochter Angelika, 

JM f. Gerhard Dickopf mit Sohn Steffen u. Großeltern, f. d. 
ST. MICHAEL, BERGHEIM armen Seelen
Sonntag, 30.11. - 1. ADVENT 16.00 Uhr Pfarradvent Mittwoch, 03.12. 14.00 Uhr Requiem f. Anna Weinmann 
Freitag, 05.12. 12.00 Uhr Eucharistische Anbetung 18.30 Sonntag, 07.12. - 2. ADVENT 10.00 Uhr Pfarrgottesdienst 
Uhr Heilige Messe f. Gerald, Anna u. Josef Werner m. f. 30. Gottesdienst f. Pfr. Josef Philipp, JM f. Josef 
Magdalena u. Josef Kirzinger, Verst. d. Fam. Kristl, Verst. d. Weinmann, Maria Häußler, Eltern u. Verw., JM f. Siegfried 
Fam. Wörner, Johann u. Maria Harlacher Foitl, JM f. Schwester Veregunde, Sebastian u. Viola Anin-
Sonntag, 07.12. - 2. ADVENT 8.45Uhr Pfarrgottesdienst f. ger, Verst. d. Fam. Schlumberger-Hirner, Kreszenz u. Emil 
Erwin u. Lidia Graf, Werner Baumann, Josef u. Barbara Reck, Georg u. Anna Sing, Georg u. Wilhelmine Sing, 
Seefried Anton u. Ottilie Bunk, Eltern u. Geschw., zu Ehren d. 
Freitag, 12.12. 18.00 Uhr Beichtgelegenheit 18.30 Uhr Muttergottes
Heilige Messe f. Lina u. Georg Guffler mit Angeh., JM f. Karl 
Oblinger, Walter u. Anneliese Baumann m. Angeh., verst. ST. MARTIN, DATTENHAUSEN
Angeh., Maria u. Anton Brenner, JM Konrad Gerhard, Maria Sonntag, 30.11. - 1. ADVENT 14.00 Uhr Adventsnach-
u. Josef Joas, Kurt u. Theresia Käutsch m. Eltern mittag 
Sonntag, 14.12. - 3. ADVENT (Gaudete) 18.00 Uhr Beicht- Freitag, 05.12. 17.30 Uhr Beichtgelegenheit 18.00 Uhr 
gelegenheit 18.30 Uhr Rorate f. Ottilie u. Josef Hummel m. Rorate f. Philipp Kohler, Eltern u. Geschw. u. d. Frieden, zu 
Tochter, Johann u. Christiane Piffath m. Tochter Christine Ehren d. Muttergottes
Schneider, Verst. Birle m. Angeh., Amalie u. Michael Samstag, 13.12. Vorabend zum 3. ADVENT 17.00 Uhr 
Gruber m. Eltern u. Großeltern Pfarrgottesdienst f. Verstorbene der Grah, Leonhard Weih-

mayr jun., zu Ehren d. Muttergottes
ST. OTMAR, MÖDINGEN
Samstag, 29.11. Vorabend zum 1. ADVENT, 18.30 Uhr 
Pfarrgottesdienst mit Vorstellung der Erstkommunion-
kinder 
Sonntag, 30.11. - 1. ADVENT 8.00 Uhr Wortgottesdienst 
(Kloster) Gottesdienste:
Donnerstag, 04.12. 18.00 Uhr Beichtgelegenheit 18.30 Sonntag, 30.11. 
Uhr Rorate 09.30 Uhr Gottesdienst mit der Lauinger 
Sonntag, 07.12. - 2. ADVENT 7.30 Uhr Heilige Messe Gitarren- und Hackbrettmusik 
(Kloster) 18.30 Uhr Pfarrgottesdienst f. Erich Kling (JM), mit Pfarrerin Andrea Diederich   
Maria Müller u. verst. Angeh., Lisa Hördegen, Ida u. Rudolf Ev.-Luth. Christuskirche Lauingen    
Schenk, Paula Sing, Michael u. Amalie Sing, Ewald Schenk 
u. Tochter Ursula Schenk-Mekkonen, Emil Komposch Veranstaltungen:
Mittwoch, 10.12. 19.30 Uhr Bibelteilen (Kloster) Freitag, 28.11.   
Donnerstag, 11.12. 18.00 Uhr Beichtgelegenheit 18.30 16.00 Uhr Meditativer Tanz   
Uhr Rorate f. Verst. d. Fam. Brenner u. Fritsch, Johann u. Ev.-Luth. Gemeindehaus Lauingen - gr. Saal  
Kreszentia Kapfer m. verst. Angeh.
Samstag, 13.12. Vorabend zum 3. ADVENT 17.00 Uhr 18.30 Uhr Kirchenchorprobe   
Heilige Messe (Kloster) Ev.-Luth. Gemeindehaus Lauingen - gr. Saal  
Sonntag, 14.12. - 3. ADVENT (Gaudete) 8.45 Uhr Pfarr-
gottesdienst f. Alois Schaller (JM)

Evang.-Luth. Kirchengemeinde 

Lauingen (Donau)



Donnerstag, 04.12.   
14.30 Uhr Gemeindenachmittag 60plus   

Gemütlicher Nachmittag  
Ev.-Luth. Gemeindehaus Lauingen - gr. Saal  

19.00 Uhr Bibelgesprächstag   
Ev.-Luth. Gemeindehaus Lauingen - kl. Saal  

Freitag, 05.12.   
18.30 Uhr Kirchenchorprobe   

Ev.-Luth. Gemeindehaus Lauingen - gr. Saal  

Sonstiges/Anzeigenteil

Nordmanntanne, Blaufichte, Kiefer, 
Serbische Fichte, Rotfichte, Korktanne, 

Koreatanne, Nobilis, Mamuthbaum.
Nordmanntannen bis 10 Meter.
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Öffnungszeiten

Donnerstag und Freitag

09.00 – 12.00 Uhr und

14.00 – 18.00 Uhr

Samstag: 09.00 – 12 UhrTel. 09076 326

Erster Advent, 30.11.25, auf dem Steidlehof:
Advents-Frühstücksbuffet: 9.00 bis 11.30 Uhr
Kaffee, Kuchen & Adventszauber: 13.30 bis 16.00 Uhr

Im Hofladen:
Jetzt noch Weihnachtsgeflügel vorbestellen.
Bestellschluss Sonntag, 07.12.25

o
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Angebote für die KW 49

Hackfleisch gemischt, mager 1,39 €/100 g
Schweineschnitzel v. d. Oberschale 1,49 €/100 g
Schweineschnitzel v. d. Oberschale, paniert 1,59 €/100 g
1 kleine ganze Gelbwurst 3,40 €/Stk.
weißer Fleischkäse (Kalbskäse) 1,29 €/100 g
Ansbacher 1,49 €/100 g

o

Angebote für die KW 50

Gyrosgeschnetzeltes, pfannenfertig 1,49 €/100 g
Gulasch gemischt 1,59 €/100 g
Pfefferbeißer 1,59 €/100 g
1 ganzen Ring Schinkenwurst 4,99 €/Stk.
Debreziner 1,49 €/100 g

o

          

Schwartenmagen                     100 g 1,11 €

Kosaken-Fleischsalat       100 g 0,99 €

Schweineschnitzel 100 g 0,99 €

Wurst-, Fleischsulzen Stück 4,40 €

5 x 200-g-Dosen nach Wahl 13,00 €

5 x 400-g-Dosen nach Wahl 22,50 €
                                           
                                                   Öffnungszeiten:

Freitag 9:00 - 15:00 Uhr, Samstag 7:30 - 11:00 Uhr 
 89426 Bergheim, Weingartenstr. 1, Tel. 0174 6441755

o  

! Original regional made in Bergheim !



445

Herausgeber:
VG Wittislingen, Marienplatz 6, 89426 Wittislingen
Telefon 0 90 76 / 95 09 - 0, Fax 0 90 76 / 95 09 - 99

Bezugspreis:
Jährlich 12,- €       Erscheinungsweise: 14-tägig

Sprechzeiten der Verwaltungsgemeinschaft Wittislingen:
Montag bis einschließlich Freitag von 08.00 - 12.00 Uhr
sowie zusätzlich am Donnerstag  von 14.00 - 18.00 Uhr

Anzeigen:
Amtsblatt@vg-wittislingen.de

Druck: 
Altstetter Druck GmbH, Höslerstraße 2, 86660 Tapfheim

o

o

o

o

FAHRDIENST
  09071-1666



446




